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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the German Overview of the Key Changes. The German Terms & Conditions are
legally binding. The English translation should be considered for informational purposes only and shall
just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any
misunderstanding which could result from this translation.

 

Overview of the key changes in
the Standard Contract Terms
and in the Terms and
Conditions of Membership
Cardmember Agreement

As at: April 2021

Overview of the key changes in the Standard Contract Terms

The most important changes/updates include: 

- Changes to charges in a foreign currency
- Late payment charges
Furthermore the term "eStatement" was changed to "Online-Service" (no changes in service). 

In addition, we do share the updated SCHUFA clauses (combined and individual liability).

Overview Changes in the Standard Contract Terms

CHARGES IN A FOREIGN CURRENCY

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 15 

Until now

15. Charges in a Foreign Currency
a) If an Account User makes a Charge or we make a repayment in a
currency other than the Billing Currency (see Appendix 1 for definition), that
Charge or repayment will be converted into the Billing Currency. The
conversion will take place on the date the Charge or repayment is
processed by us, which may not be the same date on which you Charge
was made or the day of the repayment as it depends on when the Charge
or repayment was submitted to us. If the Charge or repayment is not in
U.S. dollars, the conversion will be made through U.S. dollars, by
converting the Charge or reimbursement amount into U.S. dollars and then
by converting the U.S. dollar amount into the Billing Currency. If the Charge
is in U.S. dollars, it will be converted directly into the Billing Currency.

b) Unless a specific rate is required by applicable law or no rate is used
according to local practices or agreements in the region where the Charge
or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), You understand and agree that the American
Express treasury system will use conversion rates based on interbank rates
selected from standard industry sources on the business day prior to the
processing date (the “American Express Exchange Rate”). Foreign currency
transactions, i.e. transactions not made in the Billing Currency, are subject
to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits. The
conversion fee is only charged once per transaction, even in the case of
foreign currency transactions not made in U.S. dollars which are first
converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to the Billing Currency.

c) If an account user would like to use his card to pay an amount in a
currency other than the Billing Currency, it may be that he is offered the
opportunity that a third party (for example the Merchant) converts the
amount into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. If
Charges are converted by third parties prior to being submitted to us, any
conversions made by those third parties will be at rates set by such third
parties and may include a commission selected by them. In such cases, we
will consider the transaction as a Billing Currency transaction and accept
the conversion performed by the third party without charging a conversion
fee. You may however be liable for a conversion fee charged by the third
party please ask them for details of any fees they apply.

d) The American Express Exchange Rate is set daily, Monday to Friday,
unless this falls on 25 December or 1 January of a year. Any changes in the
American Express Exchange Rate will be applied immediately and without
notice. The rate charged is not necessarily the rate available on the date of
the transaction as the rate applicable is determined by the date on which
the Merchant, Travel Booking Provider or ATM operator, in the case of
Cards which can be used at ATMs, submits a Charge or Repayment to us
which may not be the date on which the transaction is authorised.
Fluctuations can be significant.

New

15. Charges in a Foreign Currency 
a) If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b) The rate of exchange used by us as a basis
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business day prior to the processing date. This
conversion rate is referred to by us as the “American Express Exchange
Rate”. 

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich/. 

c) Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the foreign currency conversion costs for this transaction and about
the comparable reference exchange rate set by the ECB.

d) If you or an account user performs a transaction in a currency other than
euro, there may be the option to have the transaction converted into euro
by a third party (e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If
you or the account user opt for this, the exchange rate and any
commissions or fee will be set and billed by this third party. If a transaction
converted into euro by a third party is received by us, no fee will be
charged by us for the conversion of foreign currencies.

PAYMENT – LATE PAYMENT

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 16 e)

Until now

e) Payments will be credited to the relevant Account when received,
cleared and processed by us. The time for payments to reach us for
clearing and processing depends on the payment method, system and
provider used to make payment to us. You must allow sufficient time for us
to receive, clear and process payments by the due date.

New

e) If the payment is not made by direct debit, payments can only be
processed by us properly and without delay if these can be allocated to the
actual account. That means in case you pay by bank transfer, as the reason
for payment you must state the full number of the card or programme
account whose statement will be settled with the payment. The payment is
only deemed to be received, therefore, when the payment amount is
credited to our bank account and the payment can be clearly allocated to
the card or programme account. The payments are processed immediately
after receipt and credited to the account in question. You must plan
sufficient time so that the payment is received by the due date.

DATA PROTECTION

Page 6, Changes in section A, General Terms
• Sectiont A number 20 pharagraph c iii

Until now

(iii) that You, if You receive a request for a data record carrier from a person
which would normally be sent to us, make sure immediately that this
person directly requests data record carriers again from us.

New

(iii) if you receive a request for information from a data subject (within the
meaning of data protection), whichcorrectly ought to have been addressed
to us, to ensure that the data subject submits this request directly to us
again.

Overview of the key changes in the Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement

CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES

Page 5, replacement of the entire item 11. Charges Made in Foreign Currencies

Until now

a. If you carry out a Charge in a currency other than Euro or we receive a
repayment in a currency other than Euro, that Charge or repayment will be
converted into Euro using the American Express Exchange Rate (as
described below). If the Charge is not in U.S. dollars or Euro, the
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into
Euro. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into Euro.

b. Unless a specific conversion rate is required by applicable law or no rate
is used according to local practices or agreements in the region where the
Charge or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), our systems use interbank rates selected from
standard industry sources on the banking day prior to conversion
(“Reference Exchange Rate”), on which the conversion fee described below
under Paragraph c. is levied. This Reference Exchange Rate is set daily,
Monday to Friday, unless the day in the week falls on 25 December or 1
January of a year. After logging into the Online Service under
www.americanexpress.de/konto-online, you can access the foreign
currency calculator, which enables you to convert currency or check the
conversion based on the respective Reference Exchange Rate. Any
changes to the Reference Exchange Rate will become effective for you
immediately and without prior notification. The conversion takes place on
the day that the Charge or repayment is processed by us. This day may
differ from the day on which you authorised the Charge or the repayment
was made via the Card, as it depends on when the Charge or repayment is
submitted to us. When converting currency, the Reference Exchange Rate
valid on the day the Charge is submitted by the contracting company or the
cooperation partner bank is applied. The Reference Exchange Rate can
fluctuate considerably.

c. Foreign currency transactions, i.e. transactions not made in Euro, are
subject to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits.
The conversion fee only applies once per transaction. This means that,
even in the case of foreign currency transactions not made in U.S. dollars
which are first converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to Euro,
the conversion fee is charged only once. If you would like to use your card
to pay an amount in a currency other than the Billing Currency, it may be
that you are offered the opportunity that a third party (for example the
contracting company or the cooperation partner bank) converts the amount
into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. It is your
decision alone as to whether you let the currency be converted by the third
party. If Charges are converted to Euro by third parties prior to being
submitted to us, the conversions made by third parties are done at an
exchange rate selected by these and may contain a commission or fee. You
should find out about the fees and commissions before executing the
Charge in order to make sure you are not paying more than necessary. In
the case of the Charge converted by a third party, the revenue counts as
Euro revenue for us and no conversion fee is then charged by us.
The conversion process and the fees for foreign currency conversions are
also outlined again in the guide to
fees and benefits."

New

a. If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b. The rate of exchange used by us as a basis 
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business
day prior to the processing date. This conversion rate is referred to by us
as the “American Express
Exchange Rate”.

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.americanexpress.com/de/legal/fx-
ecb-vergleich/.

c. Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the surcharge (in per cent) between the foreign currency conversion
costs for this transaction compared to the euro reference exchange rate set
by the European Central Bank.

d. If you perform a transaction in a currency other than euro, you may be
given the option to have the transaction converted into euro by a third party
(e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If you opt for this,
the exchange rate and any commissions or fees will be set and billed by
this third party. If a transaction converted into euro by a third party is
received by us, no fee will be charged by us for the conversion of foreign
currencies.

e. For more information about the fee charged by us for the conversion into
foreign currencies, please consult the applicable price and service
schedule.

Changes by SCHUFA

SCHUFA CLAUSE

Page 2 SCHUFA Clause Change in version "Combined Liability" and "Individual Liability"

Until now

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express”), as part of
this contractual relationship sends personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1 b and Article 6 Paragraph
1 f of the General Data Protection Regulations (GDPR).

Data may only be transmitted on the basis of Article 6 Paragraph 1 f of the
GDPR if necessary to safeguard the legitimate interests of American
Express or third parties and do not outweigh the interests or basic rights
and freedom of the person in question requiring the protection of personal
data. The exchange of data with SCHUFA also serves to meet statutory
obligations to carry out credit checks on customers (§ 505a and 506 of the
German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring) in order to give its contract partners in the European
Economic Area and in Switzerland and other third countries if need be (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission about
these) information to assess the creditworthiness of private individuals
among other things. Further information about what SCHUFA does can be
found in the SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR
or online at www.schufa.de/datenschutz.

The SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR is
attached to the Membership Conditions.

New

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Alle 112,
60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express), as part of this
contractual relationship, transmits personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1(b) and Article 6 Paragraph
1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Transmissions based on Article 6 Paragraph 1(f) GDPR may only be made if
this is necessary to preserve the legitimate interests of American Express
or third parties and do not override the interests or fundamental rights and
freedoms of the data subject, which call for the protection of personal data.
The exchange of data with SCHUFA is also used to fulfil statutory
obligations for carrying out credit checks on customers (Sections 505 and
506 of the German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring), in order to give its contractual partners in the European
Economic Area and in Switzerland as well as any other third countries (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission for
these or standard contract clauses have been agreed, which can be viewed
at www.schufa.de) information, among other things, to assess the
creditworthiness of natural persons. 

Further information about what SCHUFA does can be found in the SCHUFA
information sheet according to Art. 14 GDPR or online at
www.schufa.de/datenschutz.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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Änderungsübersicht – 
Änderungen Geschäfts-
und Mitgliedschafts-
bedingungen
(Stand Mai 2021)

Änderungen in den Geschäftsbedingungen

Ziffer 15 der Geschäftsbedingungen wurde hinsichtlich Belastungen in Fremdwährungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen
ergänzt:

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird,
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehendem
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American Express Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen.

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.

Ziffer 16 e der Geschäftsbedingungen hinsichtlich Zahlungen per Überweisung wurde zum besseren Verständnis wie folgt neu gefasst:

„e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet
werden, wenn diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h., im Fall, dass Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als
Verwendungszweck die vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen Abrechnung mit der Zahlung beglichen
werden soll. Die Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto gutgeschrieben. Sie müssen
ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung zum Fälligkeitsdatum eingeht.“

Änderungsübersicht Geschäftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 15

Bisher

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn ein Kontonutzer eine Belastung in einer anderen Währung als der
„Abrechnungswährung“ (siehe Anhang 1 für die Definition) vornimmt oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als der
Abrechnungswährung erhalten, wird diese Belastung oder Rückzahlung in
die Abrechnungswährung umgerechnet. Die Umrechnung findet an dem
Tag statt, an dem die Belastung oder Rückzahlung von uns verarbeitet
wird, wobei es sich ggf. nicht um den Tag handelt, an dem die Belastung
getätigt wurde, oder den Tag der Rückzahlung, da dies davon abhängt,
wann die Belastung oder die Rückzahlung bei uns eingereicht wurde.
Wurde die Belastung oder Rückzahlung nicht in US-Dollar getätigt, wird
zunächst eine Umrechnung in US-Dollar vorgenommen. Der USDollar-
Betrag wird dann in die Abrechnungswährung umgerechnet. Wurde die
Belastung oder Rückerstattung in US-Dollar getätigt, rechnen wir US-Dollar
direkt in die Abrechnungswährung um.

b) Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden die Systeme von American Express aus
branchenüblichen Quellen ausgewählte Interbanken-Kurse des der
Umrechnung vorangegangenen Banktages (der „American Express
Umrechnungskurs“). Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die
nicht in der Abrechnungswährung getätigt werden, wird ein Entgelt für die
Umrechnung in der im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen
Höhe auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt
fällt nur einmal pro getätigten Umsatz an, d. h. auch im Falle von
Fremdwährungsumsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und für
die erst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in die
Abrechnungswährung erfolgt.

c) Wenn ein Kontonutzer seine Karte zur Zahlung eines Betrags in einer
anderen Währung als der Abrechnungswährung einsetzen möchte, kann es
sein, dass ihm die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (z. B. der
Händler) den Betrag in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die
Belastung bei uns eingereicht wird. Sofern Belastungen schon vor
Einreichung bei uns von Dritten umgerechnet werden, übernehmen wir die
Umrechnungsergebnisse des Dritten, die ein von dem Dritten festgesetztes
und berechnetes Umrechnungsentgelt enthalten können. In diesen Fällen
gilt der Umsatz bei uns als Umsatz in Abrechnungswährung und wir
erheben dann kein Umrechnungsentgelt. Bitte erkundigen Sie sich über
Einzelheiten dieser von Dritten erhobenen Entgelte bei diesen Dritten.

d) Der American Express Umrechnungskurs wird täglich Montag bis
Freitag, es sei denn, es handelt sich hierbei um den 25. Dezember oder 1.
Januar eines Jahres, festgelegt. Etwaige Änderungen des American
Express Umrechnungskurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der verwendete Kurs ist nicht
unbedingt der am Datum der Transaktion geltende Kurs, da der
maßgebliche Kurs an dem Tag bestimmt wird, an dem das
Vertragsunternehmen, der Buchungsdienstleister oder im Falle von Karten,
die an Geldautomaten benutzt werden können, ein Geldautomatenbetreiber
eine Belastung bei uns einreicht bzw. eine Rückzahlung bei uns eingeht,
wobei es sich nicht um den Tag handeln muss, an dem die Transaktion
autorisiert oder die Rückzahlung getätigt wurde. Der American Express
Umrechnungskurs kann erheblich schwanken. Der American Express
Umrechnungskurs ist auf unserer Website (www.americanexpress.de)
angegeben.

Neu

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten eines Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken. Wenn die Transaktion oder
Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie von uns direkt in Euro
umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie zunächst in US-Dollar
und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das Entgelt für die
Umrechnung von Fremdwährungen.

b) Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam. Die Gesamtkosten für die
Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express
Wechselkurs und dem Entgelt für die Fremdwährungsumrechnung
(zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf
unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem
Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c) Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung mit den Informationen zu den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion und über den
damit vergleichbaren Referenzwechselkurs der EZB übersenden.

d) Wenn Sie oder ein Kontonutzer eine Transaktion in einer anderen
Währung als Euro tätigten, besteht ggf. die Möglichkeit, die Transaktion von
einem Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen,
bevor sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie oder der Kontonutzer sich
dafür entscheiden, werden der Wechselkurs und eventuelle Provisionen
oder Entgelte von diesem Dritten festgelegt und in Rechnung gestellt.
Wenn eine von einem Dritten in Euro umgerechnete Transaktion bei uns
eingeht, wird von uns kein Entgelt für die Umrechnung von
Fremdwährungen erhoben.

ZAHLUNG – ZAHLUNGSVERZUG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 16 Absatz e

Bisher

e) Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem
betreffenden Konto gutgeschrieben. Die Zeitspanne, die notwendig ist,
damit Zahlungen uns zur Verrechnung und Bearbeitung erreichen, hängt
von der/dem für die Vornahme der Zahlung jeweils verwendeten
Zahlungsmethode, System und Anbieter ab. Sie müssen ausreichend Zeit
einplanen, damit wir die Zahlungen zum Fälligkeitsdatum erhalten,
verrechnen und bearbeiten können.

Neu

e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen
von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet werden, wenn
diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h. im Fall, dass
Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als Verwendungszweck die
vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen
Abrechnung mit der Zahlung beglichen werden soll. Die Zahlung gilt daher
erst als eingegangen, wenn der Zahlbetrag unserem Bankkonto
gutgeschrieben und die Zahlung eindeutig dem Karten- bzw.
Programmkonto zugeordnet werden kann. Die Zahlungen werden
unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto
gutgeschrieben. Sie müssen ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung
zum Fälligkeitsdatum eingeht.

DATENSCHUTZ

Geschäftsbedingungen, Seite 6, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 20 Absatz c Ziffer iii

Bisher

(iii) dass Sie, wenn Sie von einer Person eine Anforderung eines
Datensatzträgers erhalten, die ordnungsgemäß an uns zu richten wäre,
unverzüglich dafür sorgen, dass dieser Datensatzträger noch einmal direkt
bei uns angefordert wird.

Neu

(iii) wenn Sie von einer betroffenen Person (i.S.d. Datenschutzes) eine
Auskunftsanfrage erhalten, die korrekterweise an uns hätte adressiert
werden müssen, sicherzustellen, dass die betroffene Person diese Anfrage
nochmals direkt bei uns einreicht.

Änderungen in den Mitgliedschaftsbedingungen

Ziffer 11 hinsichtlich der Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen haben wir gem. der EU-Verordnung zu Entgelten für
Währungsumrechnungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen ergänzt:

„b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American-Express-Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American-Express-Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen. 

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.“

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.
Zudem haben wir die Begrifflichkeit des „e-Rechnungsservice“ in den gesamten Mitgliedschaftsbedingungen durch „Online-Service“ ersetzt. Eine
Änderung des Service ergibt sich dadurch für Sie jedoch nicht.

Änderungsübersicht Mitgliedschaftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNGEN

Mitgliedschaftsbedingungen, S. 5, Austausch des gesamten Punktes 8, Belastungen in Fremdwährungen

Bisher

a. Wenn Sie eine Belastung in einer anderen Währung als Euro tätigen oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als Euro erhalten, wird
diese Belastung oder Rückzahlung unter Verwendung des nachstehend
beschriebenen Referenzwechselkurses in Euro umgerechnet. Wurde der
Umsatz weder in US-Dollar noch in Euro getätigt, nehmen wir zunächst
eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro vor.
Wurde der Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir von US-Dollar direkt
in Euro um.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden unsere Systeme aus branchenüblichen
Quellen ausgewählte Interbankenkurse des der Umrechnung jeweils
vorangehenden Banktages („Referenzwechselkurs“). Auf den mittels
Referenzwechselkurs umgerechneten Umsatz wird das nachstehend unter
Absatz c beschriebene Umrechnungsentgelt erhoben.
Dieser Referenzwechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es
sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder
1. Januar eines Jahres. Sie können nach dem Einloggen beim Online-
Service unter www.americanexpress.de/konto-online auf den
Fremdwährungsrechner zugreifen, der Ihnen die Umrechnung oder
Überprüfung der Umrechnung auf Basis des jeweiligen
Referenzwechselkurses ermöglicht. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung oder
Rückzahlung von uns verarbeitet wird.
Dieser Tag kann von dem Tag abweichen, an dem Sie die Belastung
autorisiert haben oder die Rückzahlung über die Karte vorgenommen
wurde, da er davon abhängt, wann die Belastung oder Rückzahlung bei
uns eingereicht wird. Bei der Umrechnung wird der Referenzwechselkurs
angewandt, der jeweils am Tag der Einreichung der Belastung durch das
Vertragsunternehmen oder durch die Kooperationspartnerbank gilt. Der
Referenzwechselkurs kann erheblich schwanken.

c. Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro
getätigt werden, wird ein Entgelt für die Umrechnung in der im Preis- und
Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden
Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt fällt nur einmal pro getätigtem
Umsatz an. Das heißt, dass auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen,
die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine
Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, das
Umrechnungsentgelt nur einmal berechnet wird.
Wenn Sie eine Karte zur Zahlung eines Betrages in einer anderen Währung
als der Abrechnungswährung einsetzen möchten, kann es sein, dass Ihnen
die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (wie bspw. Das
Vertragsunternehmen oder die Kooperationspartnerbank usw.) den Betrag
in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die Belastung bei uns
eingereicht wird. Es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie die
Währungskonvertierung durch den Dritten vornehmen lassen.
Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten in Euro
umgerechnet wurden, erfolgen die von Dritten vorgenommenen
Konvertierungen zu einem von diesen gewählten Wechselkurs und können
eine Provision oder Gebühr beinhalten. Sie sollten sich über die Entgelte
und Gebühren erkundigen, bevor Sie die Belastung vornehmen, um
sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als nötig bezahlen. Bei der durch einen
Dritten umgerechneten Belastung gilt der Umsatz bei uns als Euro-Umsatz
und von uns wird dann kein Umrechnungsentgelt erhoben.
Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für die Umrechnung von
Fremdwährung wird auch im Preis- und Leistungsverzeichnis nochmals
gesondert hingewiesen.

Neu

a. Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten Ihres Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken.
Wenn die Transaktion oder Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie
von uns direkt in Euro umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie
zunächst in US-Dollar und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das
Entgelt für die Umrechnung von Fremdwährungen.

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus
dem American-Express-Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen
„Fremdwährungsumrechnungskosten“).
Diese können Sie auf unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich
mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB)
vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D.h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu
dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank
übersenden.

d. Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Euro tätigen,
wird Ihnen vielleicht die Möglichkeit geboten, Ihre Transaktion von einem
Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen, bevor
sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden der
Wechselkurs und eventuelle Provisionen oder Entgelte von diesem Dritten
festgelegt und in Rechnung gestellt. Wenn eine von einem Dritten in Euro
umgerechnete Transaktion bei uns eingeht, wird von uns kein Entgelt für
die Umrechnung von Fremdwährungen erhoben.

e. Näheres zu dem von uns verlangten Entgelt für die Umrechnung in
Fremdwährungen entnehmen Sie bitte dem jeweils geltenden Preis- und
Leistungsverzeichnis.

SCHUFA

Außerdem wurden die Informationen zur Datenübermittlung an die SCHUFA und das SCHUFA-Informationsblatt nach Artikel 14 DS-GVO gem. 
den Vorgaben der SCHUFA angepasst (nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung).

SCHUFA-INFORMATION

Mitgliedschaftsbedingungen, Seite 2 und 11, Austausch der SCHUFA-Informationen 
(nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung)

Bisher

Datenübermittlung an die SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsverbindung. sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b
und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.
Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-
Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.
Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den
Mitgliedschaftsbedingungen als Anlage beigefügt.

Neu

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln
vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können)
Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO
entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen
werden.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the German Overview of the Key Changes. The German Terms & Conditions are
legally binding. The English translation should be considered for informational purposes only and shall
just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any
misunderstanding which could result from this translation.

 

Overview of the key changes in
the Standard Contract Terms
and in the Terms and
Conditions of Membership
Cardmember Agreement

As at: April 2021

Overview of the key changes in the Standard Contract Terms

The most important changes/updates include: 

- Changes to charges in a foreign currency
- Late payment charges
Furthermore the term "eStatement" was changed to "Online-Service" (no changes in service). 

In addition, we do share the updated SCHUFA clauses (combined and individual liability).

Overview Changes in the Standard Contract Terms

CHARGES IN A FOREIGN CURRENCY

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 15 

Until now

15. Charges in a Foreign Currency
a) If an Account User makes a Charge or we make a repayment in a
currency other than the Billing Currency (see Appendix 1 for definition), that
Charge or repayment will be converted into the Billing Currency. The
conversion will take place on the date the Charge or repayment is
processed by us, which may not be the same date on which you Charge
was made or the day of the repayment as it depends on when the Charge
or repayment was submitted to us. If the Charge or repayment is not in
U.S. dollars, the conversion will be made through U.S. dollars, by
converting the Charge or reimbursement amount into U.S. dollars and then
by converting the U.S. dollar amount into the Billing Currency. If the Charge
is in U.S. dollars, it will be converted directly into the Billing Currency.

b) Unless a specific rate is required by applicable law or no rate is used
according to local practices or agreements in the region where the Charge
or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), You understand and agree that the American
Express treasury system will use conversion rates based on interbank rates
selected from standard industry sources on the business day prior to the
processing date (the “American Express Exchange Rate”). Foreign currency
transactions, i.e. transactions not made in the Billing Currency, are subject
to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits. The
conversion fee is only charged once per transaction, even in the case of
foreign currency transactions not made in U.S. dollars which are first
converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to the Billing Currency.

c) If an account user would like to use his card to pay an amount in a
currency other than the Billing Currency, it may be that he is offered the
opportunity that a third party (for example the Merchant) converts the
amount into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. If
Charges are converted by third parties prior to being submitted to us, any
conversions made by those third parties will be at rates set by such third
parties and may include a commission selected by them. In such cases, we
will consider the transaction as a Billing Currency transaction and accept
the conversion performed by the third party without charging a conversion
fee. You may however be liable for a conversion fee charged by the third
party please ask them for details of any fees they apply.

d) The American Express Exchange Rate is set daily, Monday to Friday,
unless this falls on 25 December or 1 January of a year. Any changes in the
American Express Exchange Rate will be applied immediately and without
notice. The rate charged is not necessarily the rate available on the date of
the transaction as the rate applicable is determined by the date on which
the Merchant, Travel Booking Provider or ATM operator, in the case of
Cards which can be used at ATMs, submits a Charge or Repayment to us
which may not be the date on which the transaction is authorised.
Fluctuations can be significant.

New

15. Charges in a Foreign Currency 
a) If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b) The rate of exchange used by us as a basis
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business day prior to the processing date. This
conversion rate is referred to by us as the “American Express Exchange
Rate”. 

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich/. 

c) Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the foreign currency conversion costs for this transaction and about
the comparable reference exchange rate set by the ECB.

d) If you or an account user performs a transaction in a currency other than
euro, there may be the option to have the transaction converted into euro
by a third party (e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If
you or the account user opt for this, the exchange rate and any
commissions or fee will be set and billed by this third party. If a transaction
converted into euro by a third party is received by us, no fee will be
charged by us for the conversion of foreign currencies.

PAYMENT – LATE PAYMENT

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 16 e)

Until now

e) Payments will be credited to the relevant Account when received,
cleared and processed by us. The time for payments to reach us for
clearing and processing depends on the payment method, system and
provider used to make payment to us. You must allow sufficient time for us
to receive, clear and process payments by the due date.

New

e) If the payment is not made by direct debit, payments can only be
processed by us properly and without delay if these can be allocated to the
actual account. That means in case you pay by bank transfer, as the reason
for payment you must state the full number of the card or programme
account whose statement will be settled with the payment. The payment is
only deemed to be received, therefore, when the payment amount is
credited to our bank account and the payment can be clearly allocated to
the card or programme account. The payments are processed immediately
after receipt and credited to the account in question. You must plan
sufficient time so that the payment is received by the due date.

DATA PROTECTION

Page 6, Changes in section A, General Terms
• Sectiont A number 20 pharagraph c iii

Until now

(iii) that You, if You receive a request for a data record carrier from a person
which would normally be sent to us, make sure immediately that this
person directly requests data record carriers again from us.

New

(iii) if you receive a request for information from a data subject (within the
meaning of data protection), whichcorrectly ought to have been addressed
to us, to ensure that the data subject submits this request directly to us
again.

Overview of the key changes in the Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement

CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES

Page 5, replacement of the entire item 11. Charges Made in Foreign Currencies

Until now

a. If you carry out a Charge in a currency other than Euro or we receive a
repayment in a currency other than Euro, that Charge or repayment will be
converted into Euro using the American Express Exchange Rate (as
described below). If the Charge is not in U.S. dollars or Euro, the
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into
Euro. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into Euro.

b. Unless a specific conversion rate is required by applicable law or no rate
is used according to local practices or agreements in the region where the
Charge or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), our systems use interbank rates selected from
standard industry sources on the banking day prior to conversion
(“Reference Exchange Rate”), on which the conversion fee described below
under Paragraph c. is levied. This Reference Exchange Rate is set daily,
Monday to Friday, unless the day in the week falls on 25 December or 1
January of a year. After logging into the Online Service under
www.americanexpress.de/konto-online, you can access the foreign
currency calculator, which enables you to convert currency or check the
conversion based on the respective Reference Exchange Rate. Any
changes to the Reference Exchange Rate will become effective for you
immediately and without prior notification. The conversion takes place on
the day that the Charge or repayment is processed by us. This day may
differ from the day on which you authorised the Charge or the repayment
was made via the Card, as it depends on when the Charge or repayment is
submitted to us. When converting currency, the Reference Exchange Rate
valid on the day the Charge is submitted by the contracting company or the
cooperation partner bank is applied. The Reference Exchange Rate can
fluctuate considerably.

c. Foreign currency transactions, i.e. transactions not made in Euro, are
subject to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits.
The conversion fee only applies once per transaction. This means that,
even in the case of foreign currency transactions not made in U.S. dollars
which are first converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to Euro,
the conversion fee is charged only once. If you would like to use your card
to pay an amount in a currency other than the Billing Currency, it may be
that you are offered the opportunity that a third party (for example the
contracting company or the cooperation partner bank) converts the amount
into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. It is your
decision alone as to whether you let the currency be converted by the third
party. If Charges are converted to Euro by third parties prior to being
submitted to us, the conversions made by third parties are done at an
exchange rate selected by these and may contain a commission or fee. You
should find out about the fees and commissions before executing the
Charge in order to make sure you are not paying more than necessary. In
the case of the Charge converted by a third party, the revenue counts as
Euro revenue for us and no conversion fee is then charged by us.
The conversion process and the fees for foreign currency conversions are
also outlined again in the guide to
fees and benefits."

New

a. If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b. The rate of exchange used by us as a basis 
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business
day prior to the processing date. This conversion rate is referred to by us
as the “American Express
Exchange Rate”.

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.americanexpress.com/de/legal/fx-
ecb-vergleich/.

c. Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the surcharge (in per cent) between the foreign currency conversion
costs for this transaction compared to the euro reference exchange rate set
by the European Central Bank.

d. If you perform a transaction in a currency other than euro, you may be
given the option to have the transaction converted into euro by a third party
(e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If you opt for this,
the exchange rate and any commissions or fees will be set and billed by
this third party. If a transaction converted into euro by a third party is
received by us, no fee will be charged by us for the conversion of foreign
currencies.

e. For more information about the fee charged by us for the conversion into
foreign currencies, please consult the applicable price and service
schedule.

Changes by SCHUFA

SCHUFA CLAUSE

Page 2 SCHUFA Clause Change in version "Combined Liability" and "Individual Liability"

Until now

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express”), as part of
this contractual relationship sends personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1 b and Article 6 Paragraph
1 f of the General Data Protection Regulations (GDPR).

Data may only be transmitted on the basis of Article 6 Paragraph 1 f of the
GDPR if necessary to safeguard the legitimate interests of American
Express or third parties and do not outweigh the interests or basic rights
and freedom of the person in question requiring the protection of personal
data. The exchange of data with SCHUFA also serves to meet statutory
obligations to carry out credit checks on customers (§ 505a and 506 of the
German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring) in order to give its contract partners in the European
Economic Area and in Switzerland and other third countries if need be (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission about
these) information to assess the creditworthiness of private individuals
among other things. Further information about what SCHUFA does can be
found in the SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR
or online at www.schufa.de/datenschutz.

The SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR is
attached to the Membership Conditions.

New

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Alle 112,
60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express), as part of this
contractual relationship, transmits personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1(b) and Article 6 Paragraph
1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Transmissions based on Article 6 Paragraph 1(f) GDPR may only be made if
this is necessary to preserve the legitimate interests of American Express
or third parties and do not override the interests or fundamental rights and
freedoms of the data subject, which call for the protection of personal data.
The exchange of data with SCHUFA is also used to fulfil statutory
obligations for carrying out credit checks on customers (Sections 505 and
506 of the German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring), in order to give its contractual partners in the European
Economic Area and in Switzerland as well as any other third countries (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission for
these or standard contract clauses have been agreed, which can be viewed
at www.schufa.de) information, among other things, to assess the
creditworthiness of natural persons. 

Further information about what SCHUFA does can be found in the SCHUFA
information sheet according to Art. 14 GDPR or online at
www.schufa.de/datenschutz.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.

This is a translation of the German Overview of the Key Changes. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.
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Änderungsübersicht – 
Änderungen Geschäfts-
und Mitgliedschafts-
bedingungen
(Stand Mai 2021)

Änderungen in den Geschäftsbedingungen

Ziffer 15 der Geschäftsbedingungen wurde hinsichtlich Belastungen in Fremdwährungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen
ergänzt:

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird,
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehendem
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American Express Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen.

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.

Ziffer 16 e der Geschäftsbedingungen hinsichtlich Zahlungen per Überweisung wurde zum besseren Verständnis wie folgt neu gefasst:

„e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet
werden, wenn diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h., im Fall, dass Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als
Verwendungszweck die vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen Abrechnung mit der Zahlung beglichen
werden soll. Die Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto gutgeschrieben. Sie müssen
ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung zum Fälligkeitsdatum eingeht.“

Änderungsübersicht Geschäftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 15

Bisher

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn ein Kontonutzer eine Belastung in einer anderen Währung als der
„Abrechnungswährung“ (siehe Anhang 1 für die Definition) vornimmt oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als der
Abrechnungswährung erhalten, wird diese Belastung oder Rückzahlung in
die Abrechnungswährung umgerechnet. Die Umrechnung findet an dem
Tag statt, an dem die Belastung oder Rückzahlung von uns verarbeitet
wird, wobei es sich ggf. nicht um den Tag handelt, an dem die Belastung
getätigt wurde, oder den Tag der Rückzahlung, da dies davon abhängt,
wann die Belastung oder die Rückzahlung bei uns eingereicht wurde.
Wurde die Belastung oder Rückzahlung nicht in US-Dollar getätigt, wird
zunächst eine Umrechnung in US-Dollar vorgenommen. Der USDollar-
Betrag wird dann in die Abrechnungswährung umgerechnet. Wurde die
Belastung oder Rückerstattung in US-Dollar getätigt, rechnen wir US-Dollar
direkt in die Abrechnungswährung um.

b) Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden die Systeme von American Express aus
branchenüblichen Quellen ausgewählte Interbanken-Kurse des der
Umrechnung vorangegangenen Banktages (der „American Express
Umrechnungskurs“). Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die
nicht in der Abrechnungswährung getätigt werden, wird ein Entgelt für die
Umrechnung in der im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen
Höhe auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt
fällt nur einmal pro getätigten Umsatz an, d. h. auch im Falle von
Fremdwährungsumsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und für
die erst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in die
Abrechnungswährung erfolgt.

c) Wenn ein Kontonutzer seine Karte zur Zahlung eines Betrags in einer
anderen Währung als der Abrechnungswährung einsetzen möchte, kann es
sein, dass ihm die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (z. B. der
Händler) den Betrag in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die
Belastung bei uns eingereicht wird. Sofern Belastungen schon vor
Einreichung bei uns von Dritten umgerechnet werden, übernehmen wir die
Umrechnungsergebnisse des Dritten, die ein von dem Dritten festgesetztes
und berechnetes Umrechnungsentgelt enthalten können. In diesen Fällen
gilt der Umsatz bei uns als Umsatz in Abrechnungswährung und wir
erheben dann kein Umrechnungsentgelt. Bitte erkundigen Sie sich über
Einzelheiten dieser von Dritten erhobenen Entgelte bei diesen Dritten.

d) Der American Express Umrechnungskurs wird täglich Montag bis
Freitag, es sei denn, es handelt sich hierbei um den 25. Dezember oder 1.
Januar eines Jahres, festgelegt. Etwaige Änderungen des American
Express Umrechnungskurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der verwendete Kurs ist nicht
unbedingt der am Datum der Transaktion geltende Kurs, da der
maßgebliche Kurs an dem Tag bestimmt wird, an dem das
Vertragsunternehmen, der Buchungsdienstleister oder im Falle von Karten,
die an Geldautomaten benutzt werden können, ein Geldautomatenbetreiber
eine Belastung bei uns einreicht bzw. eine Rückzahlung bei uns eingeht,
wobei es sich nicht um den Tag handeln muss, an dem die Transaktion
autorisiert oder die Rückzahlung getätigt wurde. Der American Express
Umrechnungskurs kann erheblich schwanken. Der American Express
Umrechnungskurs ist auf unserer Website (www.americanexpress.de)
angegeben.

Neu

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten eines Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken. Wenn die Transaktion oder
Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie von uns direkt in Euro
umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie zunächst in US-Dollar
und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das Entgelt für die
Umrechnung von Fremdwährungen.

b) Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam. Die Gesamtkosten für die
Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express
Wechselkurs und dem Entgelt für die Fremdwährungsumrechnung
(zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf
unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem
Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c) Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung mit den Informationen zu den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion und über den
damit vergleichbaren Referenzwechselkurs der EZB übersenden.

d) Wenn Sie oder ein Kontonutzer eine Transaktion in einer anderen
Währung als Euro tätigten, besteht ggf. die Möglichkeit, die Transaktion von
einem Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen,
bevor sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie oder der Kontonutzer sich
dafür entscheiden, werden der Wechselkurs und eventuelle Provisionen
oder Entgelte von diesem Dritten festgelegt und in Rechnung gestellt.
Wenn eine von einem Dritten in Euro umgerechnete Transaktion bei uns
eingeht, wird von uns kein Entgelt für die Umrechnung von
Fremdwährungen erhoben.

ZAHLUNG – ZAHLUNGSVERZUG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 16 Absatz e

Bisher

e) Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem
betreffenden Konto gutgeschrieben. Die Zeitspanne, die notwendig ist,
damit Zahlungen uns zur Verrechnung und Bearbeitung erreichen, hängt
von der/dem für die Vornahme der Zahlung jeweils verwendeten
Zahlungsmethode, System und Anbieter ab. Sie müssen ausreichend Zeit
einplanen, damit wir die Zahlungen zum Fälligkeitsdatum erhalten,
verrechnen und bearbeiten können.

Neu

e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen
von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet werden, wenn
diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h. im Fall, dass
Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als Verwendungszweck die
vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen
Abrechnung mit der Zahlung beglichen werden soll. Die Zahlung gilt daher
erst als eingegangen, wenn der Zahlbetrag unserem Bankkonto
gutgeschrieben und die Zahlung eindeutig dem Karten- bzw.
Programmkonto zugeordnet werden kann. Die Zahlungen werden
unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto
gutgeschrieben. Sie müssen ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung
zum Fälligkeitsdatum eingeht.

DATENSCHUTZ

Geschäftsbedingungen, Seite 6, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 20 Absatz c Ziffer iii

Bisher

(iii) dass Sie, wenn Sie von einer Person eine Anforderung eines
Datensatzträgers erhalten, die ordnungsgemäß an uns zu richten wäre,
unverzüglich dafür sorgen, dass dieser Datensatzträger noch einmal direkt
bei uns angefordert wird.

Neu

(iii) wenn Sie von einer betroffenen Person (i.S.d. Datenschutzes) eine
Auskunftsanfrage erhalten, die korrekterweise an uns hätte adressiert
werden müssen, sicherzustellen, dass die betroffene Person diese Anfrage
nochmals direkt bei uns einreicht.

Änderungen in den Mitgliedschaftsbedingungen

Ziffer 11 hinsichtlich der Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen haben wir gem. der EU-Verordnung zu Entgelten für
Währungsumrechnungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen ergänzt:

„b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American-Express-Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American-Express-Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen. 

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.“

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.
Zudem haben wir die Begrifflichkeit des „e-Rechnungsservice“ in den gesamten Mitgliedschaftsbedingungen durch „Online-Service“ ersetzt. Eine
Änderung des Service ergibt sich dadurch für Sie jedoch nicht.

Änderungsübersicht Mitgliedschaftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNGEN

Mitgliedschaftsbedingungen, S. 5, Austausch des gesamten Punktes 8, Belastungen in Fremdwährungen

Bisher

a. Wenn Sie eine Belastung in einer anderen Währung als Euro tätigen oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als Euro erhalten, wird
diese Belastung oder Rückzahlung unter Verwendung des nachstehend
beschriebenen Referenzwechselkurses in Euro umgerechnet. Wurde der
Umsatz weder in US-Dollar noch in Euro getätigt, nehmen wir zunächst
eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro vor.
Wurde der Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir von US-Dollar direkt
in Euro um.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden unsere Systeme aus branchenüblichen
Quellen ausgewählte Interbankenkurse des der Umrechnung jeweils
vorangehenden Banktages („Referenzwechselkurs“). Auf den mittels
Referenzwechselkurs umgerechneten Umsatz wird das nachstehend unter
Absatz c beschriebene Umrechnungsentgelt erhoben.
Dieser Referenzwechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es
sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder
1. Januar eines Jahres. Sie können nach dem Einloggen beim Online-
Service unter www.americanexpress.de/konto-online auf den
Fremdwährungsrechner zugreifen, der Ihnen die Umrechnung oder
Überprüfung der Umrechnung auf Basis des jeweiligen
Referenzwechselkurses ermöglicht. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung oder
Rückzahlung von uns verarbeitet wird.
Dieser Tag kann von dem Tag abweichen, an dem Sie die Belastung
autorisiert haben oder die Rückzahlung über die Karte vorgenommen
wurde, da er davon abhängt, wann die Belastung oder Rückzahlung bei
uns eingereicht wird. Bei der Umrechnung wird der Referenzwechselkurs
angewandt, der jeweils am Tag der Einreichung der Belastung durch das
Vertragsunternehmen oder durch die Kooperationspartnerbank gilt. Der
Referenzwechselkurs kann erheblich schwanken.

c. Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro
getätigt werden, wird ein Entgelt für die Umrechnung in der im Preis- und
Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden
Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt fällt nur einmal pro getätigtem
Umsatz an. Das heißt, dass auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen,
die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine
Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, das
Umrechnungsentgelt nur einmal berechnet wird.
Wenn Sie eine Karte zur Zahlung eines Betrages in einer anderen Währung
als der Abrechnungswährung einsetzen möchten, kann es sein, dass Ihnen
die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (wie bspw. Das
Vertragsunternehmen oder die Kooperationspartnerbank usw.) den Betrag
in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die Belastung bei uns
eingereicht wird. Es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie die
Währungskonvertierung durch den Dritten vornehmen lassen.
Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten in Euro
umgerechnet wurden, erfolgen die von Dritten vorgenommenen
Konvertierungen zu einem von diesen gewählten Wechselkurs und können
eine Provision oder Gebühr beinhalten. Sie sollten sich über die Entgelte
und Gebühren erkundigen, bevor Sie die Belastung vornehmen, um
sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als nötig bezahlen. Bei der durch einen
Dritten umgerechneten Belastung gilt der Umsatz bei uns als Euro-Umsatz
und von uns wird dann kein Umrechnungsentgelt erhoben.
Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für die Umrechnung von
Fremdwährung wird auch im Preis- und Leistungsverzeichnis nochmals
gesondert hingewiesen.

Neu

a. Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten Ihres Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken.
Wenn die Transaktion oder Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie
von uns direkt in Euro umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie
zunächst in US-Dollar und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das
Entgelt für die Umrechnung von Fremdwährungen.

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus
dem American-Express-Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen
„Fremdwährungsumrechnungskosten“).
Diese können Sie auf unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich
mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB)
vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D.h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu
dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank
übersenden.

d. Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Euro tätigen,
wird Ihnen vielleicht die Möglichkeit geboten, Ihre Transaktion von einem
Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen, bevor
sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden der
Wechselkurs und eventuelle Provisionen oder Entgelte von diesem Dritten
festgelegt und in Rechnung gestellt. Wenn eine von einem Dritten in Euro
umgerechnete Transaktion bei uns eingeht, wird von uns kein Entgelt für
die Umrechnung von Fremdwährungen erhoben.

e. Näheres zu dem von uns verlangten Entgelt für die Umrechnung in
Fremdwährungen entnehmen Sie bitte dem jeweils geltenden Preis- und
Leistungsverzeichnis.

SCHUFA

Außerdem wurden die Informationen zur Datenübermittlung an die SCHUFA und das SCHUFA-Informationsblatt nach Artikel 14 DS-GVO gem. 
den Vorgaben der SCHUFA angepasst (nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung).

SCHUFA-INFORMATION

Mitgliedschaftsbedingungen, Seite 2 und 11, Austausch der SCHUFA-Informationen 
(nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung)

Bisher

Datenübermittlung an die SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsverbindung. sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b
und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.
Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-
Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.
Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den
Mitgliedschaftsbedingungen als Anlage beigefügt.

Neu

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln
vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können)
Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO
entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen
werden.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE PROGRAMME – STANDARD CONTRACT TERMS

This is a translation of the German Overview of the Key Changes. The German Terms & Conditions are
legally binding. The English translation should be considered for informational purposes only and shall
just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any
misunderstanding which could result from this translation.

 

Overview of the key changes in
the Standard Contract Terms
and in the Terms and
Conditions of Membership
Cardmember Agreement

As at: April 2021

Overview of the key changes in the Standard Contract Terms

The most important changes/updates include: 

- Changes to charges in a foreign currency
- Late payment charges
Furthermore the term "eStatement" was changed to "Online-Service" (no changes in service). 

In addition, we do share the updated SCHUFA clauses (combined and individual liability).

Overview Changes in the Standard Contract Terms

CHARGES IN A FOREIGN CURRENCY

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 15 

Until now

15. Charges in a Foreign Currency
a) If an Account User makes a Charge or we make a repayment in a
currency other than the Billing Currency (see Appendix 1 for definition), that
Charge or repayment will be converted into the Billing Currency. The
conversion will take place on the date the Charge or repayment is
processed by us, which may not be the same date on which you Charge
was made or the day of the repayment as it depends on when the Charge
or repayment was submitted to us. If the Charge or repayment is not in
U.S. dollars, the conversion will be made through U.S. dollars, by
converting the Charge or reimbursement amount into U.S. dollars and then
by converting the U.S. dollar amount into the Billing Currency. If the Charge
is in U.S. dollars, it will be converted directly into the Billing Currency.

b) Unless a specific rate is required by applicable law or no rate is used
according to local practices or agreements in the region where the Charge
or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), You understand and agree that the American
Express treasury system will use conversion rates based on interbank rates
selected from standard industry sources on the business day prior to the
processing date (the “American Express Exchange Rate”). Foreign currency
transactions, i.e. transactions not made in the Billing Currency, are subject
to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits. The
conversion fee is only charged once per transaction, even in the case of
foreign currency transactions not made in U.S. dollars which are first
converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to the Billing Currency.

c) If an account user would like to use his card to pay an amount in a
currency other than the Billing Currency, it may be that he is offered the
opportunity that a third party (for example the Merchant) converts the
amount into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. If
Charges are converted by third parties prior to being submitted to us, any
conversions made by those third parties will be at rates set by such third
parties and may include a commission selected by them. In such cases, we
will consider the transaction as a Billing Currency transaction and accept
the conversion performed by the third party without charging a conversion
fee. You may however be liable for a conversion fee charged by the third
party please ask them for details of any fees they apply.

d) The American Express Exchange Rate is set daily, Monday to Friday,
unless this falls on 25 December or 1 January of a year. Any changes in the
American Express Exchange Rate will be applied immediately and without
notice. The rate charged is not necessarily the rate available on the date of
the transaction as the rate applicable is determined by the date on which
the Merchant, Travel Booking Provider or ATM operator, in the case of
Cards which can be used at ATMs, submits a Charge or Repayment to us
which may not be the date on which the transaction is authorised.
Fluctuations can be significant.

New

15. Charges in a Foreign Currency 
a) If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b) The rate of exchange used by us as a basis
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business day prior to the processing date. This
conversion rate is referred to by us as the “American Express Exchange
Rate”. 

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich/. 

c) Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the foreign currency conversion costs for this transaction and about
the comparable reference exchange rate set by the ECB.

d) If you or an account user performs a transaction in a currency other than
euro, there may be the option to have the transaction converted into euro
by a third party (e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If
you or the account user opt for this, the exchange rate and any
commissions or fee will be set and billed by this third party. If a transaction
converted into euro by a third party is received by us, no fee will be
charged by us for the conversion of foreign currencies.

PAYMENT – LATE PAYMENT

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 16 e)

Until now

e) Payments will be credited to the relevant Account when received,
cleared and processed by us. The time for payments to reach us for
clearing and processing depends on the payment method, system and
provider used to make payment to us. You must allow sufficient time for us
to receive, clear and process payments by the due date.

New

e) If the payment is not made by direct debit, payments can only be
processed by us properly and without delay if these can be allocated to the
actual account. That means in case you pay by bank transfer, as the reason
for payment you must state the full number of the card or programme
account whose statement will be settled with the payment. The payment is
only deemed to be received, therefore, when the payment amount is
credited to our bank account and the payment can be clearly allocated to
the card or programme account. The payments are processed immediately
after receipt and credited to the account in question. You must plan
sufficient time so that the payment is received by the due date.

DATA PROTECTION

Page 6, Changes in section A, General Terms
• Sectiont A number 20 pharagraph c iii

Until now

(iii) that You, if You receive a request for a data record carrier from a person
which would normally be sent to us, make sure immediately that this
person directly requests data record carriers again from us.

New

(iii) if you receive a request for information from a data subject (within the
meaning of data protection), whichcorrectly ought to have been addressed
to us, to ensure that the data subject submits this request directly to us
again.

Overview of the key changes in the Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement

CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES

Page 5, replacement of the entire item 11. Charges Made in Foreign Currencies

Until now

a. If you carry out a Charge in a currency other than Euro or we receive a
repayment in a currency other than Euro, that Charge or repayment will be
converted into Euro using the American Express Exchange Rate (as
described below). If the Charge is not in U.S. dollars or Euro, the
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into
Euro. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into Euro.

b. Unless a specific conversion rate is required by applicable law or no rate
is used according to local practices or agreements in the region where the
Charge or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), our systems use interbank rates selected from
standard industry sources on the banking day prior to conversion
(“Reference Exchange Rate”), on which the conversion fee described below
under Paragraph c. is levied. This Reference Exchange Rate is set daily,
Monday to Friday, unless the day in the week falls on 25 December or 1
January of a year. After logging into the Online Service under
www.americanexpress.de/konto-online, you can access the foreign
currency calculator, which enables you to convert currency or check the
conversion based on the respective Reference Exchange Rate. Any
changes to the Reference Exchange Rate will become effective for you
immediately and without prior notification. The conversion takes place on
the day that the Charge or repayment is processed by us. This day may
differ from the day on which you authorised the Charge or the repayment
was made via the Card, as it depends on when the Charge or repayment is
submitted to us. When converting currency, the Reference Exchange Rate
valid on the day the Charge is submitted by the contracting company or the
cooperation partner bank is applied. The Reference Exchange Rate can
fluctuate considerably.

c. Foreign currency transactions, i.e. transactions not made in Euro, are
subject to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits.
The conversion fee only applies once per transaction. This means that,
even in the case of foreign currency transactions not made in U.S. dollars
which are first converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to Euro,
the conversion fee is charged only once. If you would like to use your card
to pay an amount in a currency other than the Billing Currency, it may be
that you are offered the opportunity that a third party (for example the
contracting company or the cooperation partner bank) converts the amount
into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. It is your
decision alone as to whether you let the currency be converted by the third
party. If Charges are converted to Euro by third parties prior to being
submitted to us, the conversions made by third parties are done at an
exchange rate selected by these and may contain a commission or fee. You
should find out about the fees and commissions before executing the
Charge in order to make sure you are not paying more than necessary. In
the case of the Charge converted by a third party, the revenue counts as
Euro revenue for us and no conversion fee is then charged by us.
The conversion process and the fees for foreign currency conversions are
also outlined again in the guide to
fees and benefits."

New

a. If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b. The rate of exchange used by us as a basis 
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business
day prior to the processing date. This conversion rate is referred to by us
as the “American Express
Exchange Rate”.

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.americanexpress.com/de/legal/fx-
ecb-vergleich/.

c. Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the surcharge (in per cent) between the foreign currency conversion
costs for this transaction compared to the euro reference exchange rate set
by the European Central Bank.

d. If you perform a transaction in a currency other than euro, you may be
given the option to have the transaction converted into euro by a third party
(e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If you opt for this,
the exchange rate and any commissions or fees will be set and billed by
this third party. If a transaction converted into euro by a third party is
received by us, no fee will be charged by us for the conversion of foreign
currencies.

e. For more information about the fee charged by us for the conversion into
foreign currencies, please consult the applicable price and service
schedule.

Changes by SCHUFA

SCHUFA CLAUSE

Page 2 SCHUFA Clause Change in version "Combined Liability" and "Individual Liability"

Until now

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express”), as part of
this contractual relationship sends personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1 b and Article 6 Paragraph
1 f of the General Data Protection Regulations (GDPR).

Data may only be transmitted on the basis of Article 6 Paragraph 1 f of the
GDPR if necessary to safeguard the legitimate interests of American
Express or third parties and do not outweigh the interests or basic rights
and freedom of the person in question requiring the protection of personal
data. The exchange of data with SCHUFA also serves to meet statutory
obligations to carry out credit checks on customers (§ 505a and 506 of the
German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring) in order to give its contract partners in the European
Economic Area and in Switzerland and other third countries if need be (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission about
these) information to assess the creditworthiness of private individuals
among other things. Further information about what SCHUFA does can be
found in the SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR
or online at www.schufa.de/datenschutz.

The SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR is
attached to the Membership Conditions.

New

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Alle 112,
60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express), as part of this
contractual relationship, transmits personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1(b) and Article 6 Paragraph
1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Transmissions based on Article 6 Paragraph 1(f) GDPR may only be made if
this is necessary to preserve the legitimate interests of American Express
or third parties and do not override the interests or fundamental rights and
freedoms of the data subject, which call for the protection of personal data.
The exchange of data with SCHUFA is also used to fulfil statutory
obligations for carrying out credit checks on customers (Sections 505 and
506 of the German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring), in order to give its contractual partners in the European
Economic Area and in Switzerland as well as any other third countries (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission for
these or standard contract clauses have been agreed, which can be viewed
at www.schufa.de) information, among other things, to assess the
creditworthiness of natural persons. 

Further information about what SCHUFA does can be found in the SCHUFA
information sheet according to Art. 14 GDPR or online at
www.schufa.de/datenschutz.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.

This is a translation of the German Overview of the Key Changes. The German Terms & Conditions are legally binding. The English translation should be considered for informational 
purposes only and shall just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any misunderstanding which could result from this translation.
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Änderungsübersicht – 
Änderungen Geschäfts-
und Mitgliedschafts-
bedingungen
(Stand Mai 2021)

Änderungen in den Geschäftsbedingungen

Ziffer 15 der Geschäftsbedingungen wurde hinsichtlich Belastungen in Fremdwährungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen
ergänzt:

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird,
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehendem
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American Express Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen.

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.

Ziffer 16 e der Geschäftsbedingungen hinsichtlich Zahlungen per Überweisung wurde zum besseren Verständnis wie folgt neu gefasst:

„e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet
werden, wenn diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h., im Fall, dass Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als
Verwendungszweck die vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen Abrechnung mit der Zahlung beglichen
werden soll. Die Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto gutgeschrieben. Sie müssen
ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung zum Fälligkeitsdatum eingeht.“

Änderungsübersicht Geschäftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 15

Bisher

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn ein Kontonutzer eine Belastung in einer anderen Währung als der
„Abrechnungswährung“ (siehe Anhang 1 für die Definition) vornimmt oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als der
Abrechnungswährung erhalten, wird diese Belastung oder Rückzahlung in
die Abrechnungswährung umgerechnet. Die Umrechnung findet an dem
Tag statt, an dem die Belastung oder Rückzahlung von uns verarbeitet
wird, wobei es sich ggf. nicht um den Tag handelt, an dem die Belastung
getätigt wurde, oder den Tag der Rückzahlung, da dies davon abhängt,
wann die Belastung oder die Rückzahlung bei uns eingereicht wurde.
Wurde die Belastung oder Rückzahlung nicht in US-Dollar getätigt, wird
zunächst eine Umrechnung in US-Dollar vorgenommen. Der USDollar-
Betrag wird dann in die Abrechnungswährung umgerechnet. Wurde die
Belastung oder Rückerstattung in US-Dollar getätigt, rechnen wir US-Dollar
direkt in die Abrechnungswährung um.

b) Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden die Systeme von American Express aus
branchenüblichen Quellen ausgewählte Interbanken-Kurse des der
Umrechnung vorangegangenen Banktages (der „American Express
Umrechnungskurs“). Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die
nicht in der Abrechnungswährung getätigt werden, wird ein Entgelt für die
Umrechnung in der im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen
Höhe auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt
fällt nur einmal pro getätigten Umsatz an, d. h. auch im Falle von
Fremdwährungsumsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und für
die erst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in die
Abrechnungswährung erfolgt.

c) Wenn ein Kontonutzer seine Karte zur Zahlung eines Betrags in einer
anderen Währung als der Abrechnungswährung einsetzen möchte, kann es
sein, dass ihm die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (z. B. der
Händler) den Betrag in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die
Belastung bei uns eingereicht wird. Sofern Belastungen schon vor
Einreichung bei uns von Dritten umgerechnet werden, übernehmen wir die
Umrechnungsergebnisse des Dritten, die ein von dem Dritten festgesetztes
und berechnetes Umrechnungsentgelt enthalten können. In diesen Fällen
gilt der Umsatz bei uns als Umsatz in Abrechnungswährung und wir
erheben dann kein Umrechnungsentgelt. Bitte erkundigen Sie sich über
Einzelheiten dieser von Dritten erhobenen Entgelte bei diesen Dritten.

d) Der American Express Umrechnungskurs wird täglich Montag bis
Freitag, es sei denn, es handelt sich hierbei um den 25. Dezember oder 1.
Januar eines Jahres, festgelegt. Etwaige Änderungen des American
Express Umrechnungskurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der verwendete Kurs ist nicht
unbedingt der am Datum der Transaktion geltende Kurs, da der
maßgebliche Kurs an dem Tag bestimmt wird, an dem das
Vertragsunternehmen, der Buchungsdienstleister oder im Falle von Karten,
die an Geldautomaten benutzt werden können, ein Geldautomatenbetreiber
eine Belastung bei uns einreicht bzw. eine Rückzahlung bei uns eingeht,
wobei es sich nicht um den Tag handeln muss, an dem die Transaktion
autorisiert oder die Rückzahlung getätigt wurde. Der American Express
Umrechnungskurs kann erheblich schwanken. Der American Express
Umrechnungskurs ist auf unserer Website (www.americanexpress.de)
angegeben.

Neu

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten eines Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken. Wenn die Transaktion oder
Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie von uns direkt in Euro
umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie zunächst in US-Dollar
und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das Entgelt für die
Umrechnung von Fremdwährungen.

b) Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam. Die Gesamtkosten für die
Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express
Wechselkurs und dem Entgelt für die Fremdwährungsumrechnung
(zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf
unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem
Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c) Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung mit den Informationen zu den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion und über den
damit vergleichbaren Referenzwechselkurs der EZB übersenden.

d) Wenn Sie oder ein Kontonutzer eine Transaktion in einer anderen
Währung als Euro tätigten, besteht ggf. die Möglichkeit, die Transaktion von
einem Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen,
bevor sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie oder der Kontonutzer sich
dafür entscheiden, werden der Wechselkurs und eventuelle Provisionen
oder Entgelte von diesem Dritten festgelegt und in Rechnung gestellt.
Wenn eine von einem Dritten in Euro umgerechnete Transaktion bei uns
eingeht, wird von uns kein Entgelt für die Umrechnung von
Fremdwährungen erhoben.

ZAHLUNG – ZAHLUNGSVERZUG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 16 Absatz e

Bisher

e) Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem
betreffenden Konto gutgeschrieben. Die Zeitspanne, die notwendig ist,
damit Zahlungen uns zur Verrechnung und Bearbeitung erreichen, hängt
von der/dem für die Vornahme der Zahlung jeweils verwendeten
Zahlungsmethode, System und Anbieter ab. Sie müssen ausreichend Zeit
einplanen, damit wir die Zahlungen zum Fälligkeitsdatum erhalten,
verrechnen und bearbeiten können.

Neu

e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen
von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet werden, wenn
diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h. im Fall, dass
Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als Verwendungszweck die
vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen
Abrechnung mit der Zahlung beglichen werden soll. Die Zahlung gilt daher
erst als eingegangen, wenn der Zahlbetrag unserem Bankkonto
gutgeschrieben und die Zahlung eindeutig dem Karten- bzw.
Programmkonto zugeordnet werden kann. Die Zahlungen werden
unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto
gutgeschrieben. Sie müssen ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung
zum Fälligkeitsdatum eingeht.

DATENSCHUTZ

Geschäftsbedingungen, Seite 6, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 20 Absatz c Ziffer iii

Bisher

(iii) dass Sie, wenn Sie von einer Person eine Anforderung eines
Datensatzträgers erhalten, die ordnungsgemäß an uns zu richten wäre,
unverzüglich dafür sorgen, dass dieser Datensatzträger noch einmal direkt
bei uns angefordert wird.

Neu

(iii) wenn Sie von einer betroffenen Person (i.S.d. Datenschutzes) eine
Auskunftsanfrage erhalten, die korrekterweise an uns hätte adressiert
werden müssen, sicherzustellen, dass die betroffene Person diese Anfrage
nochmals direkt bei uns einreicht.

Änderungen in den Mitgliedschaftsbedingungen

Ziffer 11 hinsichtlich der Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen haben wir gem. der EU-Verordnung zu Entgelten für
Währungsumrechnungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen ergänzt:

„b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American-Express-Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American-Express-Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen. 

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.“

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.
Zudem haben wir die Begrifflichkeit des „e-Rechnungsservice“ in den gesamten Mitgliedschaftsbedingungen durch „Online-Service“ ersetzt. Eine
Änderung des Service ergibt sich dadurch für Sie jedoch nicht.

Änderungsübersicht Mitgliedschaftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNGEN

Mitgliedschaftsbedingungen, S. 5, Austausch des gesamten Punktes 8, Belastungen in Fremdwährungen

Bisher

a. Wenn Sie eine Belastung in einer anderen Währung als Euro tätigen oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als Euro erhalten, wird
diese Belastung oder Rückzahlung unter Verwendung des nachstehend
beschriebenen Referenzwechselkurses in Euro umgerechnet. Wurde der
Umsatz weder in US-Dollar noch in Euro getätigt, nehmen wir zunächst
eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro vor.
Wurde der Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir von US-Dollar direkt
in Euro um.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden unsere Systeme aus branchenüblichen
Quellen ausgewählte Interbankenkurse des der Umrechnung jeweils
vorangehenden Banktages („Referenzwechselkurs“). Auf den mittels
Referenzwechselkurs umgerechneten Umsatz wird das nachstehend unter
Absatz c beschriebene Umrechnungsentgelt erhoben.
Dieser Referenzwechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es
sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder
1. Januar eines Jahres. Sie können nach dem Einloggen beim Online-
Service unter www.americanexpress.de/konto-online auf den
Fremdwährungsrechner zugreifen, der Ihnen die Umrechnung oder
Überprüfung der Umrechnung auf Basis des jeweiligen
Referenzwechselkurses ermöglicht. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung oder
Rückzahlung von uns verarbeitet wird.
Dieser Tag kann von dem Tag abweichen, an dem Sie die Belastung
autorisiert haben oder die Rückzahlung über die Karte vorgenommen
wurde, da er davon abhängt, wann die Belastung oder Rückzahlung bei
uns eingereicht wird. Bei der Umrechnung wird der Referenzwechselkurs
angewandt, der jeweils am Tag der Einreichung der Belastung durch das
Vertragsunternehmen oder durch die Kooperationspartnerbank gilt. Der
Referenzwechselkurs kann erheblich schwanken.

c. Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro
getätigt werden, wird ein Entgelt für die Umrechnung in der im Preis- und
Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden
Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt fällt nur einmal pro getätigtem
Umsatz an. Das heißt, dass auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen,
die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine
Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, das
Umrechnungsentgelt nur einmal berechnet wird.
Wenn Sie eine Karte zur Zahlung eines Betrages in einer anderen Währung
als der Abrechnungswährung einsetzen möchten, kann es sein, dass Ihnen
die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (wie bspw. Das
Vertragsunternehmen oder die Kooperationspartnerbank usw.) den Betrag
in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die Belastung bei uns
eingereicht wird. Es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie die
Währungskonvertierung durch den Dritten vornehmen lassen.
Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten in Euro
umgerechnet wurden, erfolgen die von Dritten vorgenommenen
Konvertierungen zu einem von diesen gewählten Wechselkurs und können
eine Provision oder Gebühr beinhalten. Sie sollten sich über die Entgelte
und Gebühren erkundigen, bevor Sie die Belastung vornehmen, um
sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als nötig bezahlen. Bei der durch einen
Dritten umgerechneten Belastung gilt der Umsatz bei uns als Euro-Umsatz
und von uns wird dann kein Umrechnungsentgelt erhoben.
Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für die Umrechnung von
Fremdwährung wird auch im Preis- und Leistungsverzeichnis nochmals
gesondert hingewiesen.

Neu

a. Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten Ihres Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken.
Wenn die Transaktion oder Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie
von uns direkt in Euro umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie
zunächst in US-Dollar und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das
Entgelt für die Umrechnung von Fremdwährungen.

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus
dem American-Express-Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen
„Fremdwährungsumrechnungskosten“).
Diese können Sie auf unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich
mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB)
vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D.h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu
dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank
übersenden.

d. Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Euro tätigen,
wird Ihnen vielleicht die Möglichkeit geboten, Ihre Transaktion von einem
Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen, bevor
sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden der
Wechselkurs und eventuelle Provisionen oder Entgelte von diesem Dritten
festgelegt und in Rechnung gestellt. Wenn eine von einem Dritten in Euro
umgerechnete Transaktion bei uns eingeht, wird von uns kein Entgelt für
die Umrechnung von Fremdwährungen erhoben.

e. Näheres zu dem von uns verlangten Entgelt für die Umrechnung in
Fremdwährungen entnehmen Sie bitte dem jeweils geltenden Preis- und
Leistungsverzeichnis.

SCHUFA

Außerdem wurden die Informationen zur Datenübermittlung an die SCHUFA und das SCHUFA-Informationsblatt nach Artikel 14 DS-GVO gem. 
den Vorgaben der SCHUFA angepasst (nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung).

SCHUFA-INFORMATION

Mitgliedschaftsbedingungen, Seite 2 und 11, Austausch der SCHUFA-Informationen 
(nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung)

Bisher

Datenübermittlung an die SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsverbindung. sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b
und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.
Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-
Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.
Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den
Mitgliedschaftsbedingungen als Anlage beigefügt.

Neu

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln
vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können)
Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO
entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen
werden.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.

Zur optimalen Anzeige dieses PDFs sollte es in Acrobat® 

oder Adobe® Reader® ab Version 8 geöffnet werden.
Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat  

oder Adobe Reader ab Version  geö�net werden.  

Adobe Reader jetzt herunterladen 



© American Express®

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main · Telefon 069 9797-1000 · www.americanexpress.de 
Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Sonja Scott (Vorsitzende), Fabiana Mingrone. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima)  
nach spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204. Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender),  
Carlos Carriedo de María y Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego Rodríguez Sacristán. 

American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung  
von Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000437097

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD – TERMS AND CONDITIONS OF MEMBERSHIP CARDMEMBER AGREEMENT

This is a translation of the German Overview of the Key Changes. The German Terms & Conditions are
legally binding. The English translation should be considered for informational purposes only and shall
just reflect the content of the German Terms & Conditions. We accept no responsibility for any
misunderstanding which could result from this translation.

 

Overview of the key changes in
the Standard Contract Terms
and in the Terms and
Conditions of Membership
Cardmember Agreement

As at: April 2021

Overview of the key changes in the Standard Contract Terms

The most important changes/updates include: 

- Changes to charges in a foreign currency
- Late payment charges
Furthermore the term "eStatement" was changed to "Online-Service" (no changes in service). 

In addition, we do share the updated SCHUFA clauses (combined and individual liability).

Overview Changes in the Standard Contract Terms

CHARGES IN A FOREIGN CURRENCY

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 15 

Until now

15. Charges in a Foreign Currency
a) If an Account User makes a Charge or we make a repayment in a
currency other than the Billing Currency (see Appendix 1 for definition), that
Charge or repayment will be converted into the Billing Currency. The
conversion will take place on the date the Charge or repayment is
processed by us, which may not be the same date on which you Charge
was made or the day of the repayment as it depends on when the Charge
or repayment was submitted to us. If the Charge or repayment is not in
U.S. dollars, the conversion will be made through U.S. dollars, by
converting the Charge or reimbursement amount into U.S. dollars and then
by converting the U.S. dollar amount into the Billing Currency. If the Charge
is in U.S. dollars, it will be converted directly into the Billing Currency.

b) Unless a specific rate is required by applicable law or no rate is used
according to local practices or agreements in the region where the Charge
or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), You understand and agree that the American
Express treasury system will use conversion rates based on interbank rates
selected from standard industry sources on the business day prior to the
processing date (the “American Express Exchange Rate”). Foreign currency
transactions, i.e. transactions not made in the Billing Currency, are subject
to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits. The
conversion fee is only charged once per transaction, even in the case of
foreign currency transactions not made in U.S. dollars which are first
converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to the Billing Currency.

c) If an account user would like to use his card to pay an amount in a
currency other than the Billing Currency, it may be that he is offered the
opportunity that a third party (for example the Merchant) converts the
amount into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. If
Charges are converted by third parties prior to being submitted to us, any
conversions made by those third parties will be at rates set by such third
parties and may include a commission selected by them. In such cases, we
will consider the transaction as a Billing Currency transaction and accept
the conversion performed by the third party without charging a conversion
fee. You may however be liable for a conversion fee charged by the third
party please ask them for details of any fees they apply.

d) The American Express Exchange Rate is set daily, Monday to Friday,
unless this falls on 25 December or 1 January of a year. Any changes in the
American Express Exchange Rate will be applied immediately and without
notice. The rate charged is not necessarily the rate available on the date of
the transaction as the rate applicable is determined by the date on which
the Merchant, Travel Booking Provider or ATM operator, in the case of
Cards which can be used at ATMs, submits a Charge or Repayment to us
which may not be the date on which the transaction is authorised.
Fluctuations can be significant.

New

15. Charges in a Foreign Currency 
a) If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b) The rate of exchange used by us as a basis
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business day prior to the processing date. This
conversion rate is referred to by us as the “American Express Exchange
Rate”. 

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich/. 

c) Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the foreign currency conversion costs for this transaction and about
the comparable reference exchange rate set by the ECB.

d) If you or an account user performs a transaction in a currency other than
euro, there may be the option to have the transaction converted into euro
by a third party (e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If
you or the account user opt for this, the exchange rate and any
commissions or fee will be set and billed by this third party. If a transaction
converted into euro by a third party is received by us, no fee will be
charged by us for the conversion of foreign currencies.

PAYMENT – LATE PAYMENT

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 16 e)

Until now

e) Payments will be credited to the relevant Account when received,
cleared and processed by us. The time for payments to reach us for
clearing and processing depends on the payment method, system and
provider used to make payment to us. You must allow sufficient time for us
to receive, clear and process payments by the due date.

New

e) If the payment is not made by direct debit, payments can only be
processed by us properly and without delay if these can be allocated to the
actual account. That means in case you pay by bank transfer, as the reason
for payment you must state the full number of the card or programme
account whose statement will be settled with the payment. The payment is
only deemed to be received, therefore, when the payment amount is
credited to our bank account and the payment can be clearly allocated to
the card or programme account. The payments are processed immediately
after receipt and credited to the account in question. You must plan
sufficient time so that the payment is received by the due date.

DATA PROTECTION

Page 6, Changes in section A, General Terms
• Sectiont A number 20 pharagraph c iii

Until now

(iii) that You, if You receive a request for a data record carrier from a person
which would normally be sent to us, make sure immediately that this
person directly requests data record carriers again from us.

New

(iii) if you receive a request for information from a data subject (within the
meaning of data protection), whichcorrectly ought to have been addressed
to us, to ensure that the data subject submits this request directly to us
again.

Overview of the key changes in the Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement

CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES

Page 5, replacement of the entire item 11. Charges Made in Foreign Currencies

Until now

a. If you carry out a Charge in a currency other than Euro or we receive a
repayment in a currency other than Euro, that Charge or repayment will be
converted into Euro using the American Express Exchange Rate (as
described below). If the Charge is not in U.S. dollars or Euro, the
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into
Euro. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into Euro.

b. Unless a specific conversion rate is required by applicable law or no rate
is used according to local practices or agreements in the region where the
Charge or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), our systems use interbank rates selected from
standard industry sources on the banking day prior to conversion
(“Reference Exchange Rate”), on which the conversion fee described below
under Paragraph c. is levied. This Reference Exchange Rate is set daily,
Monday to Friday, unless the day in the week falls on 25 December or 1
January of a year. After logging into the Online Service under
www.americanexpress.de/konto-online, you can access the foreign
currency calculator, which enables you to convert currency or check the
conversion based on the respective Reference Exchange Rate. Any
changes to the Reference Exchange Rate will become effective for you
immediately and without prior notification. The conversion takes place on
the day that the Charge or repayment is processed by us. This day may
differ from the day on which you authorised the Charge or the repayment
was made via the Card, as it depends on when the Charge or repayment is
submitted to us. When converting currency, the Reference Exchange Rate
valid on the day the Charge is submitted by the contracting company or the
cooperation partner bank is applied. The Reference Exchange Rate can
fluctuate considerably.

c. Foreign currency transactions, i.e. transactions not made in Euro, are
subject to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits.
The conversion fee only applies once per transaction. This means that,
even in the case of foreign currency transactions not made in U.S. dollars
which are first converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to Euro,
the conversion fee is charged only once. If you would like to use your card
to pay an amount in a currency other than the Billing Currency, it may be
that you are offered the opportunity that a third party (for example the
contracting company or the cooperation partner bank) converts the amount
into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. It is your
decision alone as to whether you let the currency be converted by the third
party. If Charges are converted to Euro by third parties prior to being
submitted to us, the conversions made by third parties are done at an
exchange rate selected by these and may contain a commission or fee. You
should find out about the fees and commissions before executing the
Charge in order to make sure you are not paying more than necessary. In
the case of the Charge converted by a third party, the revenue counts as
Euro revenue for us and no conversion fee is then charged by us.
The conversion process and the fees for foreign currency conversions are
also outlined again in the guide to
fees and benefits."

New

a. If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b. The rate of exchange used by us as a basis 
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business
day prior to the processing date. This conversion rate is referred to by us
as the “American Express
Exchange Rate”.

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.americanexpress.com/de/legal/fx-
ecb-vergleich/.

c. Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the surcharge (in per cent) between the foreign currency conversion
costs for this transaction compared to the euro reference exchange rate set
by the European Central Bank.

d. If you perform a transaction in a currency other than euro, you may be
given the option to have the transaction converted into euro by a third party
(e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If you opt for this,
the exchange rate and any commissions or fees will be set and billed by
this third party. If a transaction converted into euro by a third party is
received by us, no fee will be charged by us for the conversion of foreign
currencies.

e. For more information about the fee charged by us for the conversion into
foreign currencies, please consult the applicable price and service
schedule.

Changes by SCHUFA

SCHUFA CLAUSE

Page 2 SCHUFA Clause Change in version "Combined Liability" and "Individual Liability"

Until now

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express”), as part of
this contractual relationship sends personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1 b and Article 6 Paragraph
1 f of the General Data Protection Regulations (GDPR).

Data may only be transmitted on the basis of Article 6 Paragraph 1 f of the
GDPR if necessary to safeguard the legitimate interests of American
Express or third parties and do not outweigh the interests or basic rights
and freedom of the person in question requiring the protection of personal
data. The exchange of data with SCHUFA also serves to meet statutory
obligations to carry out credit checks on customers (§ 505a and 506 of the
German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring) in order to give its contract partners in the European
Economic Area and in Switzerland and other third countries if need be (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission about
these) information to assess the creditworthiness of private individuals
among other things. Further information about what SCHUFA does can be
found in the SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR
or online at www.schufa.de/datenschutz.

The SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR is
attached to the Membership Conditions.

New

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Alle 112,
60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express), as part of this
contractual relationship, transmits personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1(b) and Article 6 Paragraph
1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Transmissions based on Article 6 Paragraph 1(f) GDPR may only be made if
this is necessary to preserve the legitimate interests of American Express
or third parties and do not override the interests or fundamental rights and
freedoms of the data subject, which call for the protection of personal data.
The exchange of data with SCHUFA is also used to fulfil statutory
obligations for carrying out credit checks on customers (Sections 505 and
506 of the German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring), in order to give its contractual partners in the European
Economic Area and in Switzerland as well as any other third countries (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission for
these or standard contract clauses have been agreed, which can be viewed
at www.schufa.de) information, among other things, to assess the
creditworthiness of natural persons. 

Further information about what SCHUFA does can be found in the SCHUFA
information sheet according to Art. 14 GDPR or online at
www.schufa.de/datenschutz.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.
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Änderungsübersicht – 
Änderungen Geschäfts-
und Mitgliedschafts-
bedingungen
(Stand Mai 2021)

Änderungen in den Geschäftsbedingungen

Ziffer 15 der Geschäftsbedingungen wurde hinsichtlich Belastungen in Fremdwährungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen
ergänzt:

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird,
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehendem
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American Express Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen.

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.

Ziffer 16 e der Geschäftsbedingungen hinsichtlich Zahlungen per Überweisung wurde zum besseren Verständnis wie folgt neu gefasst:

„e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet
werden, wenn diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h., im Fall, dass Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als
Verwendungszweck die vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen Abrechnung mit der Zahlung beglichen
werden soll. Die Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto gutgeschrieben. Sie müssen
ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung zum Fälligkeitsdatum eingeht.“

Änderungsübersicht Geschäftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 15

Bisher

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn ein Kontonutzer eine Belastung in einer anderen Währung als der
„Abrechnungswährung“ (siehe Anhang 1 für die Definition) vornimmt oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als der
Abrechnungswährung erhalten, wird diese Belastung oder Rückzahlung in
die Abrechnungswährung umgerechnet. Die Umrechnung findet an dem
Tag statt, an dem die Belastung oder Rückzahlung von uns verarbeitet
wird, wobei es sich ggf. nicht um den Tag handelt, an dem die Belastung
getätigt wurde, oder den Tag der Rückzahlung, da dies davon abhängt,
wann die Belastung oder die Rückzahlung bei uns eingereicht wurde.
Wurde die Belastung oder Rückzahlung nicht in US-Dollar getätigt, wird
zunächst eine Umrechnung in US-Dollar vorgenommen. Der USDollar-
Betrag wird dann in die Abrechnungswährung umgerechnet. Wurde die
Belastung oder Rückerstattung in US-Dollar getätigt, rechnen wir US-Dollar
direkt in die Abrechnungswährung um.

b) Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden die Systeme von American Express aus
branchenüblichen Quellen ausgewählte Interbanken-Kurse des der
Umrechnung vorangegangenen Banktages (der „American Express
Umrechnungskurs“). Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die
nicht in der Abrechnungswährung getätigt werden, wird ein Entgelt für die
Umrechnung in der im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen
Höhe auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt
fällt nur einmal pro getätigten Umsatz an, d. h. auch im Falle von
Fremdwährungsumsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und für
die erst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in die
Abrechnungswährung erfolgt.

c) Wenn ein Kontonutzer seine Karte zur Zahlung eines Betrags in einer
anderen Währung als der Abrechnungswährung einsetzen möchte, kann es
sein, dass ihm die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (z. B. der
Händler) den Betrag in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die
Belastung bei uns eingereicht wird. Sofern Belastungen schon vor
Einreichung bei uns von Dritten umgerechnet werden, übernehmen wir die
Umrechnungsergebnisse des Dritten, die ein von dem Dritten festgesetztes
und berechnetes Umrechnungsentgelt enthalten können. In diesen Fällen
gilt der Umsatz bei uns als Umsatz in Abrechnungswährung und wir
erheben dann kein Umrechnungsentgelt. Bitte erkundigen Sie sich über
Einzelheiten dieser von Dritten erhobenen Entgelte bei diesen Dritten.

d) Der American Express Umrechnungskurs wird täglich Montag bis
Freitag, es sei denn, es handelt sich hierbei um den 25. Dezember oder 1.
Januar eines Jahres, festgelegt. Etwaige Änderungen des American
Express Umrechnungskurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der verwendete Kurs ist nicht
unbedingt der am Datum der Transaktion geltende Kurs, da der
maßgebliche Kurs an dem Tag bestimmt wird, an dem das
Vertragsunternehmen, der Buchungsdienstleister oder im Falle von Karten,
die an Geldautomaten benutzt werden können, ein Geldautomatenbetreiber
eine Belastung bei uns einreicht bzw. eine Rückzahlung bei uns eingeht,
wobei es sich nicht um den Tag handeln muss, an dem die Transaktion
autorisiert oder die Rückzahlung getätigt wurde. Der American Express
Umrechnungskurs kann erheblich schwanken. Der American Express
Umrechnungskurs ist auf unserer Website (www.americanexpress.de)
angegeben.

Neu

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten eines Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken. Wenn die Transaktion oder
Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie von uns direkt in Euro
umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie zunächst in US-Dollar
und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das Entgelt für die
Umrechnung von Fremdwährungen.

b) Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam. Die Gesamtkosten für die
Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express
Wechselkurs und dem Entgelt für die Fremdwährungsumrechnung
(zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf
unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem
Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c) Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung mit den Informationen zu den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion und über den
damit vergleichbaren Referenzwechselkurs der EZB übersenden.

d) Wenn Sie oder ein Kontonutzer eine Transaktion in einer anderen
Währung als Euro tätigten, besteht ggf. die Möglichkeit, die Transaktion von
einem Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen,
bevor sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie oder der Kontonutzer sich
dafür entscheiden, werden der Wechselkurs und eventuelle Provisionen
oder Entgelte von diesem Dritten festgelegt und in Rechnung gestellt.
Wenn eine von einem Dritten in Euro umgerechnete Transaktion bei uns
eingeht, wird von uns kein Entgelt für die Umrechnung von
Fremdwährungen erhoben.

ZAHLUNG – ZAHLUNGSVERZUG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 16 Absatz e

Bisher

e) Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem
betreffenden Konto gutgeschrieben. Die Zeitspanne, die notwendig ist,
damit Zahlungen uns zur Verrechnung und Bearbeitung erreichen, hängt
von der/dem für die Vornahme der Zahlung jeweils verwendeten
Zahlungsmethode, System und Anbieter ab. Sie müssen ausreichend Zeit
einplanen, damit wir die Zahlungen zum Fälligkeitsdatum erhalten,
verrechnen und bearbeiten können.

Neu

e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen
von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet werden, wenn
diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h. im Fall, dass
Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als Verwendungszweck die
vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen
Abrechnung mit der Zahlung beglichen werden soll. Die Zahlung gilt daher
erst als eingegangen, wenn der Zahlbetrag unserem Bankkonto
gutgeschrieben und die Zahlung eindeutig dem Karten- bzw.
Programmkonto zugeordnet werden kann. Die Zahlungen werden
unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto
gutgeschrieben. Sie müssen ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung
zum Fälligkeitsdatum eingeht.

DATENSCHUTZ

Geschäftsbedingungen, Seite 6, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 20 Absatz c Ziffer iii

Bisher

(iii) dass Sie, wenn Sie von einer Person eine Anforderung eines
Datensatzträgers erhalten, die ordnungsgemäß an uns zu richten wäre,
unverzüglich dafür sorgen, dass dieser Datensatzträger noch einmal direkt
bei uns angefordert wird.

Neu

(iii) wenn Sie von einer betroffenen Person (i.S.d. Datenschutzes) eine
Auskunftsanfrage erhalten, die korrekterweise an uns hätte adressiert
werden müssen, sicherzustellen, dass die betroffene Person diese Anfrage
nochmals direkt bei uns einreicht.

Änderungen in den Mitgliedschaftsbedingungen

Ziffer 11 hinsichtlich der Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen haben wir gem. der EU-Verordnung zu Entgelten für
Währungsumrechnungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen ergänzt:

„b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American-Express-Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American-Express-Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen. 

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.“

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.
Zudem haben wir die Begrifflichkeit des „e-Rechnungsservice“ in den gesamten Mitgliedschaftsbedingungen durch „Online-Service“ ersetzt. Eine
Änderung des Service ergibt sich dadurch für Sie jedoch nicht.

Änderungsübersicht Mitgliedschaftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNGEN

Mitgliedschaftsbedingungen, S. 5, Austausch des gesamten Punktes 8, Belastungen in Fremdwährungen

Bisher

a. Wenn Sie eine Belastung in einer anderen Währung als Euro tätigen oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als Euro erhalten, wird
diese Belastung oder Rückzahlung unter Verwendung des nachstehend
beschriebenen Referenzwechselkurses in Euro umgerechnet. Wurde der
Umsatz weder in US-Dollar noch in Euro getätigt, nehmen wir zunächst
eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro vor.
Wurde der Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir von US-Dollar direkt
in Euro um.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden unsere Systeme aus branchenüblichen
Quellen ausgewählte Interbankenkurse des der Umrechnung jeweils
vorangehenden Banktages („Referenzwechselkurs“). Auf den mittels
Referenzwechselkurs umgerechneten Umsatz wird das nachstehend unter
Absatz c beschriebene Umrechnungsentgelt erhoben.
Dieser Referenzwechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es
sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder
1. Januar eines Jahres. Sie können nach dem Einloggen beim Online-
Service unter www.americanexpress.de/konto-online auf den
Fremdwährungsrechner zugreifen, der Ihnen die Umrechnung oder
Überprüfung der Umrechnung auf Basis des jeweiligen
Referenzwechselkurses ermöglicht. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung oder
Rückzahlung von uns verarbeitet wird.
Dieser Tag kann von dem Tag abweichen, an dem Sie die Belastung
autorisiert haben oder die Rückzahlung über die Karte vorgenommen
wurde, da er davon abhängt, wann die Belastung oder Rückzahlung bei
uns eingereicht wird. Bei der Umrechnung wird der Referenzwechselkurs
angewandt, der jeweils am Tag der Einreichung der Belastung durch das
Vertragsunternehmen oder durch die Kooperationspartnerbank gilt. Der
Referenzwechselkurs kann erheblich schwanken.

c. Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro
getätigt werden, wird ein Entgelt für die Umrechnung in der im Preis- und
Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden
Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt fällt nur einmal pro getätigtem
Umsatz an. Das heißt, dass auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen,
die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine
Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, das
Umrechnungsentgelt nur einmal berechnet wird.
Wenn Sie eine Karte zur Zahlung eines Betrages in einer anderen Währung
als der Abrechnungswährung einsetzen möchten, kann es sein, dass Ihnen
die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (wie bspw. Das
Vertragsunternehmen oder die Kooperationspartnerbank usw.) den Betrag
in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die Belastung bei uns
eingereicht wird. Es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie die
Währungskonvertierung durch den Dritten vornehmen lassen.
Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten in Euro
umgerechnet wurden, erfolgen die von Dritten vorgenommenen
Konvertierungen zu einem von diesen gewählten Wechselkurs und können
eine Provision oder Gebühr beinhalten. Sie sollten sich über die Entgelte
und Gebühren erkundigen, bevor Sie die Belastung vornehmen, um
sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als nötig bezahlen. Bei der durch einen
Dritten umgerechneten Belastung gilt der Umsatz bei uns als Euro-Umsatz
und von uns wird dann kein Umrechnungsentgelt erhoben.
Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für die Umrechnung von
Fremdwährung wird auch im Preis- und Leistungsverzeichnis nochmals
gesondert hingewiesen.

Neu

a. Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten Ihres Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken.
Wenn die Transaktion oder Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie
von uns direkt in Euro umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie
zunächst in US-Dollar und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das
Entgelt für die Umrechnung von Fremdwährungen.

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus
dem American-Express-Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen
„Fremdwährungsumrechnungskosten“).
Diese können Sie auf unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich
mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB)
vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D.h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu
dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank
übersenden.

d. Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Euro tätigen,
wird Ihnen vielleicht die Möglichkeit geboten, Ihre Transaktion von einem
Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen, bevor
sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden der
Wechselkurs und eventuelle Provisionen oder Entgelte von diesem Dritten
festgelegt und in Rechnung gestellt. Wenn eine von einem Dritten in Euro
umgerechnete Transaktion bei uns eingeht, wird von uns kein Entgelt für
die Umrechnung von Fremdwährungen erhoben.

e. Näheres zu dem von uns verlangten Entgelt für die Umrechnung in
Fremdwährungen entnehmen Sie bitte dem jeweils geltenden Preis- und
Leistungsverzeichnis.

SCHUFA

Außerdem wurden die Informationen zur Datenübermittlung an die SCHUFA und das SCHUFA-Informationsblatt nach Artikel 14 DS-GVO gem. 
den Vorgaben der SCHUFA angepasst (nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung).

SCHUFA-INFORMATION

Mitgliedschaftsbedingungen, Seite 2 und 11, Austausch der SCHUFA-Informationen 
(nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung)

Bisher

Datenübermittlung an die SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsverbindung. sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b
und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.
Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-
Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.
Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den
Mitgliedschaftsbedingungen als Anlage beigefügt.

Neu

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln
vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können)
Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO
entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen
werden.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.
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Änderungsübersicht – 
Änderungen Geschäfts-
und Mitgliedschafts-
bedingungen
(Stand Mai 2021)

Änderungen in den Geschäftsbedingungen

Ziffer 15 der Geschäftsbedingungen wurde hinsichtlich Belastungen in Fremdwährungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen
ergänzt:

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird,
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehendem
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American Express Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen.

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.

Ziffer 16 e der Geschäftsbedingungen hinsichtlich Zahlungen per Überweisung wurde zum besseren Verständnis wie folgt neu gefasst:

„e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet
werden, wenn diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h., im Fall, dass Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als
Verwendungszweck die vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen Abrechnung mit der Zahlung beglichen
werden soll. Die Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto gutgeschrieben. Sie müssen
ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung zum Fälligkeitsdatum eingeht.“

Änderungsübersicht Geschäftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 15

Bisher

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn ein Kontonutzer eine Belastung in einer anderen Währung als der
„Abrechnungswährung“ (siehe Anhang 1 für die Definition) vornimmt oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als der
Abrechnungswährung erhalten, wird diese Belastung oder Rückzahlung in
die Abrechnungswährung umgerechnet. Die Umrechnung findet an dem
Tag statt, an dem die Belastung oder Rückzahlung von uns verarbeitet
wird, wobei es sich ggf. nicht um den Tag handelt, an dem die Belastung
getätigt wurde, oder den Tag der Rückzahlung, da dies davon abhängt,
wann die Belastung oder die Rückzahlung bei uns eingereicht wurde.
Wurde die Belastung oder Rückzahlung nicht in US-Dollar getätigt, wird
zunächst eine Umrechnung in US-Dollar vorgenommen. Der USDollar-
Betrag wird dann in die Abrechnungswährung umgerechnet. Wurde die
Belastung oder Rückerstattung in US-Dollar getätigt, rechnen wir US-Dollar
direkt in die Abrechnungswährung um.

b) Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden die Systeme von American Express aus
branchenüblichen Quellen ausgewählte Interbanken-Kurse des der
Umrechnung vorangegangenen Banktages (der „American Express
Umrechnungskurs“). Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die
nicht in der Abrechnungswährung getätigt werden, wird ein Entgelt für die
Umrechnung in der im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen
Höhe auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt
fällt nur einmal pro getätigten Umsatz an, d. h. auch im Falle von
Fremdwährungsumsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und für
die erst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in die
Abrechnungswährung erfolgt.

c) Wenn ein Kontonutzer seine Karte zur Zahlung eines Betrags in einer
anderen Währung als der Abrechnungswährung einsetzen möchte, kann es
sein, dass ihm die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (z. B. der
Händler) den Betrag in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die
Belastung bei uns eingereicht wird. Sofern Belastungen schon vor
Einreichung bei uns von Dritten umgerechnet werden, übernehmen wir die
Umrechnungsergebnisse des Dritten, die ein von dem Dritten festgesetztes
und berechnetes Umrechnungsentgelt enthalten können. In diesen Fällen
gilt der Umsatz bei uns als Umsatz in Abrechnungswährung und wir
erheben dann kein Umrechnungsentgelt. Bitte erkundigen Sie sich über
Einzelheiten dieser von Dritten erhobenen Entgelte bei diesen Dritten.

d) Der American Express Umrechnungskurs wird täglich Montag bis
Freitag, es sei denn, es handelt sich hierbei um den 25. Dezember oder 1.
Januar eines Jahres, festgelegt. Etwaige Änderungen des American
Express Umrechnungskurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der verwendete Kurs ist nicht
unbedingt der am Datum der Transaktion geltende Kurs, da der
maßgebliche Kurs an dem Tag bestimmt wird, an dem das
Vertragsunternehmen, der Buchungsdienstleister oder im Falle von Karten,
die an Geldautomaten benutzt werden können, ein Geldautomatenbetreiber
eine Belastung bei uns einreicht bzw. eine Rückzahlung bei uns eingeht,
wobei es sich nicht um den Tag handeln muss, an dem die Transaktion
autorisiert oder die Rückzahlung getätigt wurde. Der American Express
Umrechnungskurs kann erheblich schwanken. Der American Express
Umrechnungskurs ist auf unserer Website (www.americanexpress.de)
angegeben.

Neu

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten eines Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken. Wenn die Transaktion oder
Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie von uns direkt in Euro
umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie zunächst in US-Dollar
und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das Entgelt für die
Umrechnung von Fremdwährungen.

b) Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam. Die Gesamtkosten für die
Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express
Wechselkurs und dem Entgelt für die Fremdwährungsumrechnung
(zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf
unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem
Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c) Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung mit den Informationen zu den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion und über den
damit vergleichbaren Referenzwechselkurs der EZB übersenden.

d) Wenn Sie oder ein Kontonutzer eine Transaktion in einer anderen
Währung als Euro tätigten, besteht ggf. die Möglichkeit, die Transaktion von
einem Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen,
bevor sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie oder der Kontonutzer sich
dafür entscheiden, werden der Wechselkurs und eventuelle Provisionen
oder Entgelte von diesem Dritten festgelegt und in Rechnung gestellt.
Wenn eine von einem Dritten in Euro umgerechnete Transaktion bei uns
eingeht, wird von uns kein Entgelt für die Umrechnung von
Fremdwährungen erhoben.

ZAHLUNG – ZAHLUNGSVERZUG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 16 Absatz e

Bisher

e) Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem
betreffenden Konto gutgeschrieben. Die Zeitspanne, die notwendig ist,
damit Zahlungen uns zur Verrechnung und Bearbeitung erreichen, hängt
von der/dem für die Vornahme der Zahlung jeweils verwendeten
Zahlungsmethode, System und Anbieter ab. Sie müssen ausreichend Zeit
einplanen, damit wir die Zahlungen zum Fälligkeitsdatum erhalten,
verrechnen und bearbeiten können.

Neu

e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen
von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet werden, wenn
diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h. im Fall, dass
Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als Verwendungszweck die
vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen
Abrechnung mit der Zahlung beglichen werden soll. Die Zahlung gilt daher
erst als eingegangen, wenn der Zahlbetrag unserem Bankkonto
gutgeschrieben und die Zahlung eindeutig dem Karten- bzw.
Programmkonto zugeordnet werden kann. Die Zahlungen werden
unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto
gutgeschrieben. Sie müssen ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung
zum Fälligkeitsdatum eingeht.

DATENSCHUTZ

Geschäftsbedingungen, Seite 6, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 20 Absatz c Ziffer iii

Bisher

(iii) dass Sie, wenn Sie von einer Person eine Anforderung eines
Datensatzträgers erhalten, die ordnungsgemäß an uns zu richten wäre,
unverzüglich dafür sorgen, dass dieser Datensatzträger noch einmal direkt
bei uns angefordert wird.

Neu

(iii) wenn Sie von einer betroffenen Person (i.S.d. Datenschutzes) eine
Auskunftsanfrage erhalten, die korrekterweise an uns hätte adressiert
werden müssen, sicherzustellen, dass die betroffene Person diese Anfrage
nochmals direkt bei uns einreicht.

Änderungen in den Mitgliedschaftsbedingungen

Ziffer 11 hinsichtlich der Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen haben wir gem. der EU-Verordnung zu Entgelten für
Währungsumrechnungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen ergänzt:

„b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American-Express-Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American-Express-Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen. 

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.“

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.
Zudem haben wir die Begrifflichkeit des „e-Rechnungsservice“ in den gesamten Mitgliedschaftsbedingungen durch „Online-Service“ ersetzt. Eine
Änderung des Service ergibt sich dadurch für Sie jedoch nicht.

Änderungsübersicht Mitgliedschaftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNGEN

Mitgliedschaftsbedingungen, S. 5, Austausch des gesamten Punktes 8, Belastungen in Fremdwährungen

Bisher

a. Wenn Sie eine Belastung in einer anderen Währung als Euro tätigen oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als Euro erhalten, wird
diese Belastung oder Rückzahlung unter Verwendung des nachstehend
beschriebenen Referenzwechselkurses in Euro umgerechnet. Wurde der
Umsatz weder in US-Dollar noch in Euro getätigt, nehmen wir zunächst
eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro vor.
Wurde der Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir von US-Dollar direkt
in Euro um.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden unsere Systeme aus branchenüblichen
Quellen ausgewählte Interbankenkurse des der Umrechnung jeweils
vorangehenden Banktages („Referenzwechselkurs“). Auf den mittels
Referenzwechselkurs umgerechneten Umsatz wird das nachstehend unter
Absatz c beschriebene Umrechnungsentgelt erhoben.
Dieser Referenzwechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es
sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder
1. Januar eines Jahres. Sie können nach dem Einloggen beim Online-
Service unter www.americanexpress.de/konto-online auf den
Fremdwährungsrechner zugreifen, der Ihnen die Umrechnung oder
Überprüfung der Umrechnung auf Basis des jeweiligen
Referenzwechselkurses ermöglicht. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung oder
Rückzahlung von uns verarbeitet wird.
Dieser Tag kann von dem Tag abweichen, an dem Sie die Belastung
autorisiert haben oder die Rückzahlung über die Karte vorgenommen
wurde, da er davon abhängt, wann die Belastung oder Rückzahlung bei
uns eingereicht wird. Bei der Umrechnung wird der Referenzwechselkurs
angewandt, der jeweils am Tag der Einreichung der Belastung durch das
Vertragsunternehmen oder durch die Kooperationspartnerbank gilt. Der
Referenzwechselkurs kann erheblich schwanken.

c. Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro
getätigt werden, wird ein Entgelt für die Umrechnung in der im Preis- und
Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden
Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt fällt nur einmal pro getätigtem
Umsatz an. Das heißt, dass auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen,
die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine
Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, das
Umrechnungsentgelt nur einmal berechnet wird.
Wenn Sie eine Karte zur Zahlung eines Betrages in einer anderen Währung
als der Abrechnungswährung einsetzen möchten, kann es sein, dass Ihnen
die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (wie bspw. Das
Vertragsunternehmen oder die Kooperationspartnerbank usw.) den Betrag
in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die Belastung bei uns
eingereicht wird. Es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie die
Währungskonvertierung durch den Dritten vornehmen lassen.
Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten in Euro
umgerechnet wurden, erfolgen die von Dritten vorgenommenen
Konvertierungen zu einem von diesen gewählten Wechselkurs und können
eine Provision oder Gebühr beinhalten. Sie sollten sich über die Entgelte
und Gebühren erkundigen, bevor Sie die Belastung vornehmen, um
sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als nötig bezahlen. Bei der durch einen
Dritten umgerechneten Belastung gilt der Umsatz bei uns als Euro-Umsatz
und von uns wird dann kein Umrechnungsentgelt erhoben.
Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für die Umrechnung von
Fremdwährung wird auch im Preis- und Leistungsverzeichnis nochmals
gesondert hingewiesen.

Neu

a. Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten Ihres Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken.
Wenn die Transaktion oder Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie
von uns direkt in Euro umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie
zunächst in US-Dollar und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das
Entgelt für die Umrechnung von Fremdwährungen.

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus
dem American-Express-Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen
„Fremdwährungsumrechnungskosten“).
Diese können Sie auf unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich
mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB)
vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D.h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu
dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank
übersenden.

d. Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Euro tätigen,
wird Ihnen vielleicht die Möglichkeit geboten, Ihre Transaktion von einem
Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen, bevor
sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden der
Wechselkurs und eventuelle Provisionen oder Entgelte von diesem Dritten
festgelegt und in Rechnung gestellt. Wenn eine von einem Dritten in Euro
umgerechnete Transaktion bei uns eingeht, wird von uns kein Entgelt für
die Umrechnung von Fremdwährungen erhoben.

e. Näheres zu dem von uns verlangten Entgelt für die Umrechnung in
Fremdwährungen entnehmen Sie bitte dem jeweils geltenden Preis- und
Leistungsverzeichnis.

SCHUFA

Außerdem wurden die Informationen zur Datenübermittlung an die SCHUFA und das SCHUFA-Informationsblatt nach Artikel 14 DS-GVO gem. 
den Vorgaben der SCHUFA angepasst (nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung).

SCHUFA-INFORMATION

Mitgliedschaftsbedingungen, Seite 2 und 11, Austausch der SCHUFA-Informationen 
(nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung)

Bisher

Datenübermittlung an die SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsverbindung. sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b
und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.
Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-
Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.
Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den
Mitgliedschaftsbedingungen als Anlage beigefügt.

Neu

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln
vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können)
Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO
entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen
werden.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.
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This is a translation of the German Overview of the Key Changes. The German Terms & Conditions are
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Overview of the key changes in
the Standard Contract Terms
and in the Terms and
Conditions of Membership
Cardmember Agreement

As at: April 2021

Overview of the key changes in the Standard Contract Terms

The most important changes/updates include: 

- Changes to charges in a foreign currency
- Late payment charges
Furthermore the term "eStatement" was changed to "Online-Service" (no changes in service). 

In addition, we do share the updated SCHUFA clauses (combined and individual liability).

Overview Changes in the Standard Contract Terms

CHARGES IN A FOREIGN CURRENCY

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 15 

Until now

15. Charges in a Foreign Currency
a) If an Account User makes a Charge or we make a repayment in a
currency other than the Billing Currency (see Appendix 1 for definition), that
Charge or repayment will be converted into the Billing Currency. The
conversion will take place on the date the Charge or repayment is
processed by us, which may not be the same date on which you Charge
was made or the day of the repayment as it depends on when the Charge
or repayment was submitted to us. If the Charge or repayment is not in
U.S. dollars, the conversion will be made through U.S. dollars, by
converting the Charge or reimbursement amount into U.S. dollars and then
by converting the U.S. dollar amount into the Billing Currency. If the Charge
is in U.S. dollars, it will be converted directly into the Billing Currency.

b) Unless a specific rate is required by applicable law or no rate is used
according to local practices or agreements in the region where the Charge
or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), You understand and agree that the American
Express treasury system will use conversion rates based on interbank rates
selected from standard industry sources on the business day prior to the
processing date (the “American Express Exchange Rate”). Foreign currency
transactions, i.e. transactions not made in the Billing Currency, are subject
to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits. The
conversion fee is only charged once per transaction, even in the case of
foreign currency transactions not made in U.S. dollars which are first
converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to the Billing Currency.

c) If an account user would like to use his card to pay an amount in a
currency other than the Billing Currency, it may be that he is offered the
opportunity that a third party (for example the Merchant) converts the
amount into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. If
Charges are converted by third parties prior to being submitted to us, any
conversions made by those third parties will be at rates set by such third
parties and may include a commission selected by them. In such cases, we
will consider the transaction as a Billing Currency transaction and accept
the conversion performed by the third party without charging a conversion
fee. You may however be liable for a conversion fee charged by the third
party please ask them for details of any fees they apply.

d) The American Express Exchange Rate is set daily, Monday to Friday,
unless this falls on 25 December or 1 January of a year. Any changes in the
American Express Exchange Rate will be applied immediately and without
notice. The rate charged is not necessarily the rate available on the date of
the transaction as the rate applicable is determined by the date on which
the Merchant, Travel Booking Provider or ATM operator, in the case of
Cards which can be used at ATMs, submits a Charge or Repayment to us
which may not be the date on which the transaction is authorised.
Fluctuations can be significant.

New

15. Charges in a Foreign Currency 
a) If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b) The rate of exchange used by us as a basis
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business day prior to the processing date. This
conversion rate is referred to by us as the “American Express Exchange
Rate”. 

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich/. 

c) Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the foreign currency conversion costs for this transaction and about
the comparable reference exchange rate set by the ECB.

d) If you or an account user performs a transaction in a currency other than
euro, there may be the option to have the transaction converted into euro
by a third party (e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If
you or the account user opt for this, the exchange rate and any
commissions or fee will be set and billed by this third party. If a transaction
converted into euro by a third party is received by us, no fee will be
charged by us for the conversion of foreign currencies.

PAYMENT – LATE PAYMENT

Page 5, Changes in section A, General Terms
• Section A number 16 e)

Until now

e) Payments will be credited to the relevant Account when received,
cleared and processed by us. The time for payments to reach us for
clearing and processing depends on the payment method, system and
provider used to make payment to us. You must allow sufficient time for us
to receive, clear and process payments by the due date.

New

e) If the payment is not made by direct debit, payments can only be
processed by us properly and without delay if these can be allocated to the
actual account. That means in case you pay by bank transfer, as the reason
for payment you must state the full number of the card or programme
account whose statement will be settled with the payment. The payment is
only deemed to be received, therefore, when the payment amount is
credited to our bank account and the payment can be clearly allocated to
the card or programme account. The payments are processed immediately
after receipt and credited to the account in question. You must plan
sufficient time so that the payment is received by the due date.

DATA PROTECTION

Page 6, Changes in section A, General Terms
• Sectiont A number 20 pharagraph c iii

Until now

(iii) that You, if You receive a request for a data record carrier from a person
which would normally be sent to us, make sure immediately that this
person directly requests data record carriers again from us.

New

(iii) if you receive a request for information from a data subject (within the
meaning of data protection), whichcorrectly ought to have been addressed
to us, to ensure that the data subject submits this request directly to us
again.

Overview of the key changes in the Terms and Conditions of Membership Cardmember Agreement

CHARGES MADE IN FOREIGN CURRENCIES

Page 5, replacement of the entire item 11. Charges Made in Foreign Currencies

Until now

a. If you carry out a Charge in a currency other than Euro or we receive a
repayment in a currency other than Euro, that Charge or repayment will be
converted into Euro using the American Express Exchange Rate (as
described below). If the Charge is not in U.S. dollars or Euro, the
conversion will be made through U.S. dollars, by converting the Charge
amount into U.S. dollars and then by converting the U.S. dollar amount into
Euro. If the Charge is in U.S. dollars, it will be converted directly into Euro.

b. Unless a specific conversion rate is required by applicable law or no rate
is used according to local practices or agreements in the region where the
Charge or repayment is made (whereby we will endeavour to keep to these
practices or agreements), our systems use interbank rates selected from
standard industry sources on the banking day prior to conversion
(“Reference Exchange Rate”), on which the conversion fee described below
under Paragraph c. is levied. This Reference Exchange Rate is set daily,
Monday to Friday, unless the day in the week falls on 25 December or 1
January of a year. After logging into the Online Service under
www.americanexpress.de/konto-online, you can access the foreign
currency calculator, which enables you to convert currency or check the
conversion based on the respective Reference Exchange Rate. Any
changes to the Reference Exchange Rate will become effective for you
immediately and without prior notification. The conversion takes place on
the day that the Charge or repayment is processed by us. This day may
differ from the day on which you authorised the Charge or the repayment
was made via the Card, as it depends on when the Charge or repayment is
submitted to us. When converting currency, the Reference Exchange Rate
valid on the day the Charge is submitted by the contracting company or the
cooperation partner bank is applied. The Reference Exchange Rate can
fluctuate considerably.

c. Foreign currency transactions, i.e. transactions not made in Euro, are
subject to a conversion fee as outlined in the guide to fees and benefits.
The conversion fee only applies once per transaction. This means that,
even in the case of foreign currency transactions not made in U.S. dollars
which are first converted to U.S. dollars and then from U.S. dollars to Euro,
the conversion fee is charged only once. If you would like to use your card
to pay an amount in a currency other than the Billing Currency, it may be
that you are offered the opportunity that a third party (for example the
contracting company or the cooperation partner bank) converts the amount
into the Billing Currency before the Charge is submitted to us. It is your
decision alone as to whether you let the currency be converted by the third
party. If Charges are converted to Euro by third parties prior to being
submitted to us, the conversions made by third parties are done at an
exchange rate selected by these and may contain a commission or fee. You
should find out about the fees and commissions before executing the
Charge in order to make sure you are not paying more than necessary. In
the case of the Charge converted by a third party, the revenue counts as
Euro revenue for us and no conversion fee is then charged by us.
The conversion process and the fees for foreign currency conversions are
also outlined again in the guide to
fees and benefits."

New

a. If a transaction or refund is received in a currency other than euro to be
processed by us and charged or credited to an account, it will be
converted into euro on the date it is processed (whereby it does not have to
be the date of the transaction or refund). This means that the rate of
exchange may differ from the rate at the time of your transaction or refund.
Rates of exchange may fluctuate significantly. If the transaction or refund is
in US dollars, it will be converted by us directly into euro. In all other cases
we convert firstly into US dollars and then into euro, but only charge the fee
for the conversion into foreign currencies once.

b. The rate of exchange used by us as a basis 
• is the statutory or normally applied rate of exchange in the territory where
the transaction or refund is made;
• is otherwise based on the interbank rates selected from customary
industry sources on the business
day prior to the processing date. This conversion rate is referred to by us
as the “American Express
Exchange Rate”.

The American Express Exchange Rate is set daily, Mondays to Fridays,
unless it is the weekday on 25 December or 1 January of a year. You can
find out our American Express Exchange Rate in the online service under
“My Account” are by giving us a phone call. Any changes to the reference
exchange rate come into effect for you immediately and without prior
notification. The total costs for the foreign currency conversion result from
the American Express Exchange Rate and the fee for the foreign currency
conversion (together “Foreign Currency Conversion Costs”). You can
compare these with the reference exchange rate set by the European
Central Bank (ECB) on our website www.americanexpress.com/de/legal/fx-
ecb-vergleich/.

c. Pursuant to Art. 1 Paragraph 4 of Regulation (EU) 2019/518 in
conjunction with Art. 3 a Paragraph 6 Clause 3 and Art. 2 No. 11 of
Regulation (EC) 924/2009 we agree with you that Art. 3 a Paragraph 5 and
Paragraph 6 Clauses 1 and 2 of Regulation (EU) 924/2009 shall not apply.
That means that, after receipt of a transaction in a currency other than
euro, we will not send you an electronic message with the information
about the surcharge (in per cent) between the foreign currency conversion
costs for this transaction compared to the euro reference exchange rate set
by the European Central Bank.

d. If you perform a transaction in a currency other than euro, you may be
given the option to have the transaction converted into euro by a third party
(e.g. the acceptance partner) before it is received by us. If you opt for this,
the exchange rate and any commissions or fees will be set and billed by
this third party. If a transaction converted into euro by a third party is
received by us, no fee will be charged by us for the conversion of foreign
currencies.

e. For more information about the fee charged by us for the conversion into
foreign currencies, please consult the applicable price and service
schedule.

Changes by SCHUFA

SCHUFA CLAUSE

Page 2 SCHUFA Clause Change in version "Combined Liability" and "Individual Liability"

Until now

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express”), as part of
this contractual relationship sends personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1 b and Article 6 Paragraph
1 f of the General Data Protection Regulations (GDPR).

Data may only be transmitted on the basis of Article 6 Paragraph 1 f of the
GDPR if necessary to safeguard the legitimate interests of American
Express or third parties and do not outweigh the interests or basic rights
and freedom of the person in question requiring the protection of personal
data. The exchange of data with SCHUFA also serves to meet statutory
obligations to carry out credit checks on customers (§ 505a and 506 of the
German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring) in order to give its contract partners in the European
Economic Area and in Switzerland and other third countries if need be (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission about
these) information to assess the creditworthiness of private individuals
among other things. Further information about what SCHUFA does can be
found in the SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR
or online at www.schufa.de/datenschutz.

The SCHUFA information sheet according to Art. 14 of the GDPR is
attached to the Membership Conditions.

New

SCHUFA Clause
Data transmission to SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Alle 112,
60486 Frankfurt am Main (hereinafter “American Express), as part of this
contractual relationship, transmits personal data collected about the
application, implementation and termination of this business relationship as
well as data about non-contractual behaviour or fraudulent behaviour to
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.The legal bases
for these transmissions are Article 6 Paragraph 1(b) and Article 6 Paragraph
1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Transmissions based on Article 6 Paragraph 1(f) GDPR may only be made if
this is necessary to preserve the legitimate interests of American Express
or third parties and do not override the interests or fundamental rights and
freedoms of the data subject, which call for the protection of personal data.
The exchange of data with SCHUFA is also used to fulfil statutory
obligations for carrying out credit checks on customers (Sections 505 and
506 of the German Civil Code).

SCHUFA processes the data received and also uses it for the purpose of
profiling (scoring), in order to give its contractual partners in the European
Economic Area and in Switzerland as well as any other third countries (as
long as there is an adequacy decision by the European Commission for
these or standard contract clauses have been agreed, which can be viewed
at www.schufa.de) information, among other things, to assess the
creditworthiness of natural persons. 

Further information about what SCHUFA does can be found in the SCHUFA
information sheet according to Art. 14 GDPR or online at
www.schufa.de/datenschutz.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.
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Änderungsübersicht – 
Änderungen Geschäfts-
und Mitgliedschafts-
bedingungen
(Stand Mai 2021)

Änderungen in den Geschäftsbedingungen

Ziffer 15 der Geschäftsbedingungen wurde hinsichtlich Belastungen in Fremdwährungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen
ergänzt:

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird,
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehendem
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American Express Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen.

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.

Ziffer 16 e der Geschäftsbedingungen hinsichtlich Zahlungen per Überweisung wurde zum besseren Verständnis wie folgt neu gefasst:

„e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet
werden, wenn diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h., im Fall, dass Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als
Verwendungszweck die vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen Abrechnung mit der Zahlung beglichen
werden soll. Die Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto gutgeschrieben. Sie müssen
ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung zum Fälligkeitsdatum eingeht.“

Änderungsübersicht Geschäftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 15

Bisher

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn ein Kontonutzer eine Belastung in einer anderen Währung als der
„Abrechnungswährung“ (siehe Anhang 1 für die Definition) vornimmt oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als der
Abrechnungswährung erhalten, wird diese Belastung oder Rückzahlung in
die Abrechnungswährung umgerechnet. Die Umrechnung findet an dem
Tag statt, an dem die Belastung oder Rückzahlung von uns verarbeitet
wird, wobei es sich ggf. nicht um den Tag handelt, an dem die Belastung
getätigt wurde, oder den Tag der Rückzahlung, da dies davon abhängt,
wann die Belastung oder die Rückzahlung bei uns eingereicht wurde.
Wurde die Belastung oder Rückzahlung nicht in US-Dollar getätigt, wird
zunächst eine Umrechnung in US-Dollar vorgenommen. Der USDollar-
Betrag wird dann in die Abrechnungswährung umgerechnet. Wurde die
Belastung oder Rückerstattung in US-Dollar getätigt, rechnen wir US-Dollar
direkt in die Abrechnungswährung um.

b) Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden die Systeme von American Express aus
branchenüblichen Quellen ausgewählte Interbanken-Kurse des der
Umrechnung vorangegangenen Banktages (der „American Express
Umrechnungskurs“). Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die
nicht in der Abrechnungswährung getätigt werden, wird ein Entgelt für die
Umrechnung in der im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen
Höhe auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt
fällt nur einmal pro getätigten Umsatz an, d. h. auch im Falle von
Fremdwährungsumsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und für
die erst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in die
Abrechnungswährung erfolgt.

c) Wenn ein Kontonutzer seine Karte zur Zahlung eines Betrags in einer
anderen Währung als der Abrechnungswährung einsetzen möchte, kann es
sein, dass ihm die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (z. B. der
Händler) den Betrag in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die
Belastung bei uns eingereicht wird. Sofern Belastungen schon vor
Einreichung bei uns von Dritten umgerechnet werden, übernehmen wir die
Umrechnungsergebnisse des Dritten, die ein von dem Dritten festgesetztes
und berechnetes Umrechnungsentgelt enthalten können. In diesen Fällen
gilt der Umsatz bei uns als Umsatz in Abrechnungswährung und wir
erheben dann kein Umrechnungsentgelt. Bitte erkundigen Sie sich über
Einzelheiten dieser von Dritten erhobenen Entgelte bei diesen Dritten.

d) Der American Express Umrechnungskurs wird täglich Montag bis
Freitag, es sei denn, es handelt sich hierbei um den 25. Dezember oder 1.
Januar eines Jahres, festgelegt. Etwaige Änderungen des American
Express Umrechnungskurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der verwendete Kurs ist nicht
unbedingt der am Datum der Transaktion geltende Kurs, da der
maßgebliche Kurs an dem Tag bestimmt wird, an dem das
Vertragsunternehmen, der Buchungsdienstleister oder im Falle von Karten,
die an Geldautomaten benutzt werden können, ein Geldautomatenbetreiber
eine Belastung bei uns einreicht bzw. eine Rückzahlung bei uns eingeht,
wobei es sich nicht um den Tag handeln muss, an dem die Transaktion
autorisiert oder die Rückzahlung getätigt wurde. Der American Express
Umrechnungskurs kann erheblich schwanken. Der American Express
Umrechnungskurs ist auf unserer Website (www.americanexpress.de)
angegeben.

Neu

15. Belastungen in Fremdwährung
a) Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten eines Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken. Wenn die Transaktion oder
Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie von uns direkt in Euro
umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie zunächst in US-Dollar
und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das Entgelt für die
Umrechnung von Fremdwährungen.

b) Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam. Die Gesamtkosten für die
Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express
Wechselkurs und dem Entgelt für die Fremdwährungsumrechnung
(zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf
unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem
Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.

c) Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung mit den Informationen zu den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion und über den
damit vergleichbaren Referenzwechselkurs der EZB übersenden.

d) Wenn Sie oder ein Kontonutzer eine Transaktion in einer anderen
Währung als Euro tätigten, besteht ggf. die Möglichkeit, die Transaktion von
einem Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen,
bevor sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie oder der Kontonutzer sich
dafür entscheiden, werden der Wechselkurs und eventuelle Provisionen
oder Entgelte von diesem Dritten festgelegt und in Rechnung gestellt.
Wenn eine von einem Dritten in Euro umgerechnete Transaktion bei uns
eingeht, wird von uns kein Entgelt für die Umrechnung von
Fremdwährungen erhoben.

ZAHLUNG – ZAHLUNGSVERZUG

Geschäftsbedingungen, Seite 5, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 16 Absatz e

Bisher

e) Zahlungen werden unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem
betreffenden Konto gutgeschrieben. Die Zeitspanne, die notwendig ist,
damit Zahlungen uns zur Verrechnung und Bearbeitung erreichen, hängt
von der/dem für die Vornahme der Zahlung jeweils verwendeten
Zahlungsmethode, System und Anbieter ab. Sie müssen ausreichend Zeit
einplanen, damit wir die Zahlungen zum Fälligkeitsdatum erhalten,
verrechnen und bearbeiten können.

Neu

e) Wenn die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, können Zahlungen
von uns nur ordnungsgemäß und unverzüglich bearbeitet werden, wenn
diese dem konkreten Konto zugeordnet werden können. D. h. im Fall, dass
Sie per Überweisung zahlen, müssen Sie als Verwendungszweck die
vollständige Nummer des Karten- bzw. Programmkontos angeben, dessen
Abrechnung mit der Zahlung beglichen werden soll. Die Zahlung gilt daher
erst als eingegangen, wenn der Zahlbetrag unserem Bankkonto
gutgeschrieben und die Zahlung eindeutig dem Karten- bzw.
Programmkonto zugeordnet werden kann. Die Zahlungen werden
unverzüglich nach Eingang bearbeitet und dem betreffenden Konto
gutgeschrieben. Sie müssen ausreichend Zeit einplanen, damit die Zahlung
zum Fälligkeitsdatum eingeht.

DATENSCHUTZ

Geschäftsbedingungen, Seite 6, Änderungen in Abschnitt A, allgemeine Bedingungen
• Abschnitt A Ziffer 20 Absatz c Ziffer iii

Bisher

(iii) dass Sie, wenn Sie von einer Person eine Anforderung eines
Datensatzträgers erhalten, die ordnungsgemäß an uns zu richten wäre,
unverzüglich dafür sorgen, dass dieser Datensatzträger noch einmal direkt
bei uns angefordert wird.

Neu

(iii) wenn Sie von einer betroffenen Person (i.S.d. Datenschutzes) eine
Auskunftsanfrage erhalten, die korrekterweise an uns hätte adressiert
werden müssen, sicherzustellen, dass die betroffene Person diese Anfrage
nochmals direkt bei uns einreicht.

Änderungen in den Mitgliedschaftsbedingungen

Ziffer 11 hinsichtlich der Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen haben wir gem. der EU-Verordnung zu Entgelten für
Währungsumrechnungen neu gefasst und insbesondere durch folgende Regelungen ergänzt:

„b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs

ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten Interbankenkursen an dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“ bezeichnet. Der American-Express-Wechselkurs
wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines
Jahres. Sie können unsere American-Express-Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in
Erfahrung bringen. 

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Die
Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus dem American Express Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen „Fremdwährungsumrechnungskosten“). Diese können Sie auf unserer Website unter
www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vergleichen.“

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz 6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir mit
Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D. h., dass wir Ihnen nach Eingang
einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank übersenden.
Zudem haben wir die Begrifflichkeit des „e-Rechnungsservice“ in den gesamten Mitgliedschaftsbedingungen durch „Online-Service“ ersetzt. Eine
Änderung des Service ergibt sich dadurch für Sie jedoch nicht.

Änderungsübersicht Mitgliedschaftsbedingungen

BELASTUNGEN IN FREMDWÄHRUNGEN

Mitgliedschaftsbedingungen, S. 5, Austausch des gesamten Punktes 8, Belastungen in Fremdwährungen

Bisher

a. Wenn Sie eine Belastung in einer anderen Währung als Euro tätigen oder
wir eine Rückzahlung in einer anderen Währung als Euro erhalten, wird
diese Belastung oder Rückzahlung unter Verwendung des nachstehend
beschriebenen Referenzwechselkurses in Euro umgerechnet. Wurde der
Umsatz weder in US-Dollar noch in Euro getätigt, nehmen wir zunächst
eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro vor.
Wurde der Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir von US-Dollar direkt
in Euro um.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist
oder kein Kurs laut örtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem
Gebiet herangezogen wird, in dem die Belastung oder Rückzahlung
getätigt wird (wobei wir uns bemühen, uns an diese Gepflogenheiten oder
Abkommen zu halten), verwenden unsere Systeme aus branchenüblichen
Quellen ausgewählte Interbankenkurse des der Umrechnung jeweils
vorangehenden Banktages („Referenzwechselkurs“). Auf den mittels
Referenzwechselkurs umgerechneten Umsatz wird das nachstehend unter
Absatz c beschriebene Umrechnungsentgelt erhoben.
Dieser Referenzwechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es
sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder
1. Januar eines Jahres. Sie können nach dem Einloggen beim Online-
Service unter www.americanexpress.de/konto-online auf den
Fremdwährungsrechner zugreifen, der Ihnen die Umrechnung oder
Überprüfung der Umrechnung auf Basis des jeweiligen
Referenzwechselkurses ermöglicht. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung oder
Rückzahlung von uns verarbeitet wird.
Dieser Tag kann von dem Tag abweichen, an dem Sie die Belastung
autorisiert haben oder die Rückzahlung über die Karte vorgenommen
wurde, da er davon abhängt, wann die Belastung oder Rückzahlung bei
uns eingereicht wird. Bei der Umrechnung wird der Referenzwechselkurs
angewandt, der jeweils am Tag der Einreichung der Belastung durch das
Vertragsunternehmen oder durch die Kooperationspartnerbank gilt. Der
Referenzwechselkurs kann erheblich schwanken.

c. Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro
getätigt werden, wird ein Entgelt für die Umrechnung in der im Preis- und
Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Höhe auf den entsprechenden
Umsatz erhoben. Das Umrechnungsentgelt fällt nur einmal pro getätigtem
Umsatz an. Das heißt, dass auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen,
die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine
Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, das
Umrechnungsentgelt nur einmal berechnet wird.
Wenn Sie eine Karte zur Zahlung eines Betrages in einer anderen Währung
als der Abrechnungswährung einsetzen möchten, kann es sein, dass Ihnen
die Möglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (wie bspw. Das
Vertragsunternehmen oder die Kooperationspartnerbank usw.) den Betrag
in die Abrechnungswährung konvertiert, bevor die Belastung bei uns
eingereicht wird. Es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie die
Währungskonvertierung durch den Dritten vornehmen lassen.
Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten in Euro
umgerechnet wurden, erfolgen die von Dritten vorgenommenen
Konvertierungen zu einem von diesen gewählten Wechselkurs und können
eine Provision oder Gebühr beinhalten. Sie sollten sich über die Entgelte
und Gebühren erkundigen, bevor Sie die Belastung vornehmen, um
sicherzustellen, dass Sie nicht mehr als nötig bezahlen. Bei der durch einen
Dritten umgerechneten Belastung gilt der Umsatz bei uns als Euro-Umsatz
und von uns wird dann kein Umrechnungsentgelt erhoben.
Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für die Umrechnung von
Fremdwährung wird auch im Preis- und Leistungsverzeichnis nochmals
gesondert hingewiesen.

Neu

a. Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung
als Euro zur Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten Ihres Kontos
eingeht, wird sie zum Datum ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um
das Datum der Transaktion oder Rückerstattung handeln muss) in Euro
umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechselkurs vom Kurs
zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann.
Wechselkurse können erheblich schwanken.
Wenn die Transaktion oder Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie
von uns direkt in Euro umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie
zunächst in US-Dollar und dann in Euro um, berechnen aber nur einmal das
Entgelt für die Umrechnung von Fremdwährungen.

b. Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs
• ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte
Wechselkurs in dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung
vorgenommen wird;
• basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten
Interbankenkursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden
Banktag. Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express
Wechselkurs“ bezeichnet.
Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich
festgelegt, es sei denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25.
Dezember oder 1. Januar eines Jahres. Sie können unsere American
Express Wechselkurse im Online-Service unter „Mein Konto“ oder durch
einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. Etwaige Änderungen des
Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar und ohne
vorherige Benachrichtigung wirksam.
Die Gesamtkosten für die Fremdwährungsumrechnung ergeben sich aus
dem American-Express-Wechselkurs und dem Entgelt für die
Fremdwährungsumrechnung (zusammen
„Fremdwährungsumrechnungskosten“).
Diese können Sie auf unserer Website www.amex.de/legal/fx-ecb-vergleich
mit dem Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (EZB)
vergleichen.

c. Gem. Art. 1 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/518 i.V.m. Art. 3a Absatz
6 Satz 3 und Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EG) 924/2009 vereinbaren wir
mit Ihnen, dass Art. 3a Absatz 5 und Absatz 6 Sätze 1 und 2 der
Verordnung (EU) 924/2009 keine Anwendung finden. D.h., dass wir Ihnen
nach Eingang einer Transaktion in einer anderen Währung als Euro keine
elektronische Mitteilung über den Aufschlag (in Prozent) zwischen den
Fremdwährungsumrechnungskosten für diese Transaktion im Verhältnis zu
dem Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank
übersenden.

d. Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Euro tätigen,
wird Ihnen vielleicht die Möglichkeit geboten, Ihre Transaktion von einem
Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) in Euro umrechnen zu lassen, bevor
sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden der
Wechselkurs und eventuelle Provisionen oder Entgelte von diesem Dritten
festgelegt und in Rechnung gestellt. Wenn eine von einem Dritten in Euro
umgerechnete Transaktion bei uns eingeht, wird von uns kein Entgelt für
die Umrechnung von Fremdwährungen erhoben.

e. Näheres zu dem von uns verlangten Entgelt für die Umrechnung in
Fremdwährungen entnehmen Sie bitte dem jeweils geltenden Preis- und
Leistungsverzeichnis.

SCHUFA

Außerdem wurden die Informationen zur Datenübermittlung an die SCHUFA und das SCHUFA-Informationsblatt nach Artikel 14 DS-GVO gem. 
den Vorgaben der SCHUFA angepasst (nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung).

SCHUFA-INFORMATION

Mitgliedschaftsbedingungen, Seite 2 und 11, Austausch der SCHUFA-Informationen 
(nur anfällig bei individueller und kombinierter Haftungsvereinbarung)

Bisher

Datenübermittlung an die SCHUFA
American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsverbindung. sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b
und Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben.
Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-
Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.
Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den
Mitgliedschaftsbedingungen als Anlage beigefügt.

Neu

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee
112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“),
übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene
personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht
vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA
Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO).
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen
von American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren
Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission besteht oder Standardvertragsklauseln
vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können)
Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO
entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen
werden.

Diese Service-Mail wurde automatisch versandt. Bitte antworten Sie nicht darauf. Wenn Sie sich mit American
Express in Verbindung setzen möchten, können Sie uns per E-Mail oder über die Telefonnummer auf der
Rückseite Ihrer Karte kontaktieren. Weitere Service-Rufnummern finden Sie hier.

Hinweis zu Service-E-Mails: Diese E-Mail wurde Ihnen vom American Express Kundenservice zugesandt, um
Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem Konto und/oder zu den Online-Produkten und -Dienstleistungen, für die
Sie registriert sind, bereitzustellen. Sie erhalten Service-E-Mails auch dann, wenn Sie den Erhalt von American
Express Marketingangeboten per E-Mail abgelehnt haben.

© American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main,
Registergericht Frankfurt am Main HRB 112342. Geschäftsleitung Deutschland: Fabiana Mingrone
(Vorsitzende), Linh Bergen-Peters. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anónima) nach
spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-
257407, Tomo 15348, Folio 204 | Direktoren: Rafael Márquez García (Vorsitzender), Carlos Carriedo de María y
Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Ocáriz, Juan Castuera Pérez, Tomás Fernández Salido, Diego
Rodríguez Sacristán. American Express Europe S.A. hält eine Erlaubnis der Banco de España mit Sitz in
Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über die Erbringung von
Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837.
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